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Hauptsatzung der Gemeinde Niendorf  
vom 17. Juni 2015

Auf der Grundlage des § 5 Abs. 2 der Kommunalverfassung für 
das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) 
wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 9. April 2015 
und nach Abschluss des Anzeigeverfahrens bei der unteren 
Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Nordwestmecklen-
burg nachfolgende Hauptsatzung erlassen:

§ 1
Name/Wappen/Flagge/Dienstsiegel

-
ne Flagge.
(2) Die Gemeinde führt als Dienstsiegel das kleine Landessie-

hersehenden Stierkopf mit abgerissenem Halsfell und Kro-

§ 2
Gemeindegebiet
(1) Zur Gemeinde Niendorf gehören neben Niendorf die Orts-
teile Bechelsdorf, Ollndorf und Törpt.
(2) Die Ortsteile führen ihren Namen als Zusatz zu dem Namen 
der Gemeinde.

§ 3
Rechte der Einwohner
(1) Der Bürgermeister kann aufgrund von überragend wich-
tigen Vorhaben oder Vorkommnissen eine Versammlung der 
Einwohner der Gemeinde einberufen, um die Einwohner über 
allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Gemeinde zu un-
terrichten. Die Einwohnerversammlung kann auch begrenzt auf 
Ortsteile durchgeführt werden. 
(2) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung in 
Selbstverwaltungs-angelegenheiten, die in der Gemeindever-
tretersitzung behandelt werden müssen, sollen 14 Tage vor der 
Sitzung zur Beratung vorgelegt werden. 
(3) Die Einwohner sowie natürliche und juristische Personen 
und Personenvereinigungen, die in der Gemeinde Grundstücke 
besitzen oder nutzen oder ein Gewerbe betreiben, erhalten die 
Möglichkeit, in einer Fragestunde vor Beginn des öffentlichen 
Teils der Gemeindevertretersitzung, mit Ausnahme der konsti-
tuierenden Gemeindevertretersitzung, Fragen an alle Mitglieder 
der Gemeindevertretung sowie den Bürgermeister zu stellen 
und Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten. Die Fragen, 
Vorschläge und Anregungen dürfen sich dabei nicht auf Bera-
tungsgegenstände der nachfolgenden Sitzung der Gemeinde-
vertretung beziehen. Für die Fragestunde ist eine Zeit bis zu 30 
Minuten vorzusehen.
(4) Der Bürgermeister ist verpflichtet, im öffentlichen Teil der 
Sitzung der Gemeindevertretung über wichtige Gemeindeange-
legenheiten zu berichten.

§ 4
Gemeindevertretung
(1) Die Gemeindevertretersitzungen sind öffentlich.
(2) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden Fällen aus-
geschlossen:

-
fungen,

2. Steuer- und Abgabeangelegenheiten Einzelner,

3. Grundstücksgeschäfte,
4. Vergabe von Aufträgen,
5. Angelegenheiten, die dem Sozialgeheimnis unterliegen.
Die Gemeindevertretung kann im Einzelfall, sofern rechtliche 
Gründe nicht entgegenstehen, Angelegenheiten der Ziffer 1 - 5 
in öffentlicher Sitzung behandeln.
(3) Die Entscheidung über die Annahme von Spenden, Schen-
kungen und ähnlichen Zuwendungen hat grundsätzlich die Ge-
meindevertretung zu treffen. Die Entscheidung für Beträge un-
ter 100 EUR wird auf den Bürgermeister übertragen.
(4) Anfragen von Gemeindevertretern sollen spätestens 5 Ar-
beitstage vor der Gemeindevertretungssitzung beim Bürger-
meister eingereicht werden. Mündliche Anfragen während der 
Gemeindevertretersitzung sollen, sofern sie nicht in der Sitzung 
selbst beantwortet werden, spätestens innerhalb von vierzehn 
Tagen schriftlich beantwortet werden.

§ 5
Ausschüsse
(1) Ein Hauptausschuss wird nicht gebildet.
(2) Der Ausschuss der Gemeindevertretung setzt sich aus  
5 Mitgliedern zusammen. Neben einer Mehrheit von Gemeinde-
vertretern können auch weitere sachkundige Einwohner in den 
beratenden Ausschuss berufen werden. Stellvertretende Mit-
glieder werden nicht gewählt.
(3) Folgender Ausschuss wird gem. § 36 KV M-V gebildet:
Name Aufgabengebiet 
Finanzausschuss Finanz- und Haushaltswesen, 

Steuern, Gebühren, Beiträge und 
sonstige Abgaben

(4) Die Sitzungen des Ausschusses sind öffentlich, § 4 Abs. 2 
gilt entsprechend.
(5) Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses werden 
dem Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes übertragen.

§ 6
Bürgermeister/Stellvertreter
(1) Der Bürgermeister trifft Entscheidungen nach § 22 Abs. 4 

1. bei Verträgen, die auf einmalige Leistungen von 500,00 
EUR gerichtet sind sowie bei wiederkehrenden Leistungen 
von 250,00 EUR pro Monat, 

2. über überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
von 10 % der betreffenden Haushaltsstelle, jedoch nicht 
mehr als 250,00 EUR, sowie bei außerplanmäßigen Auf-
wendungen und Auszahlungen bis 500,00 EUR je Ausga-
benfall, 

3. bei Veräußerung oder Belastung von Grundstücken von 
500,00 EUR, bei Hingabe von Darlehen, die innerhalb eines 
Haushaltsjahres zurückgezahlt werden, von 10.000,00 EUR 
sowie bei Aufnahme von Krediten im Rahmen des Haus-
haltsplanes von 50.000,00 EUR. 

Der Bürgermeister entscheidet über die Vergabe von Aufträ-

(2) Die Gemeindevertretung ist laufend über die Entschei-
dungen im Sinne des Abs. 1 zu unterrichten.
(3) Verpflichtungserklärungen der Gemeinde im Sinne des § 39 

EUR bzw. bei wiederkehrenden Verpflichtungen von 250,00 
EUR pro Monat können vom Bürgermeister allein oder durch ei-
nen von ihm beauftragten Bediensteten des Amtes in einfacher 
Schriftform ausgefertigt werden. Bei Erklärungen gegenüber 

(4) Der Bürgermeister erteilt das gemeindliche Einvernehmen 
nach § 36 des Baugesetzbuches (BauGB).
(5) Der Bürgermeister ist zuständig, wenn das Vorkaufsrecht 
der Gemeinde (§§ 24 ff. BauGB) nicht ausgeübt werden soll. 
Sofern von dem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht wird, obliegt 
die Entscheidung der Gemeindevertretung.



§ 7
Festlegungen der Wertgrenzen für unbestimmte Begriffe 
und Betragsgrenzen in der Haushaltswirtschaft
(1) Festlegung zu § 48 Abs. 2 und 3 KV M-V - Notwendigkeiten 
für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung
Eine Nachtragshaushaltssatzung ist unverzüglich zu erlassen, 
wenn sich zeigt, dass die nachstehend aufgeführten Grenzen 

-
schritten werden. Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 
1 und 2 KV M-V sind Fehlbeträge bzw. Deckungslücken anzu-
sehen, wenn sie 3 v. H. der ordentlichen Aufwendungen bzw. 
ordentlichen Auszahlungen übersteigen. Als erheblich im Sinne 
des § 48 Abs. 2 Ziffer 3 KV M-V sind bisher nicht veranschlag-
te oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwands-
positionen, wenn sie 2 v. H. der ordentlichen Aufwendungen 
übersteigen. Entsprechend gilt die Erheblichkeitsgrenze für die 
Auszahlungen im Finanzhaushalt. Als geringfügig im Sinne des  
§ 48 Abs. 3 Ziffer 1 KV M-V gelten unabweisbare Auszahlungen 
für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie un-
abweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandset-
zungen an Bauten und Anlagen, wenn sie 10.000 EUR nicht 
übersteigen.
(2) Festlegung zu § 4 Abs. 12 letzter Satz der GemHVO-Doppik 

und Investitionsfördermaßnahmen
-

mäß § 4 Abs. 12 Satz 1 Nr. 8 bis 15 und der Auszahlungen ge-
mäß § 4 Abs.12 Satz 1 Ziffer 17 bis 22 für Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen wird auf 10.000 EUR festgelegt. 

und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaß-
nahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.
(3) 

Teilhaushalten
Als erheblich im Sinne des § 4 Abs. 15 Ziffer 1 GemHVO-
Doppik gelten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen 
zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Haus-
haltsjahr hinaus zu Zahlungen verpflichten, wenn diese 1 % 
der ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen je Vertrag 
übersteigen. Als erheblich im Sinne des § 14 Abs. 15 Ziffer 2 
GemHVO-Doppik gelten Abweichungen von den planmäßigen 
Abschreibungen, wenn diese 5 % der planmäßigen Abschrei-
bungen betragen. Als wesentlich im Sinne des § 4 Abs. 15 Zif-
fer 4 GemHVO-Doppik gelten Ansätze für Erträge und Aufwen-
dungen sowie Ein- und Auszahlungen, soweit diese um 10 % 
von den Ansätzen des Haushaltsvorjahres abweichen.
(4) -
grenze der Erheblichkeit für Änderungen für die Aufnahme in 
den Nachtragshaushaltsplan, hier in den Ergebnishaushalt, in 
den Finanzhaushalt und in die Teilhaushalte
Als erheblich im Sinne des § 7 Abs. 1 GemHVO-Doppik gelten 
Änderungen der Ansätze von Erträgen und Aufwendungen so-
wie Ein- und Auszahlungen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung 
des Nachtragshaushaltsplanes bereits geleistet oder angeord-
net wurden oder absehbar sind, soweit diese um 10 % von den 
Ansätzen des Haushaltsplanes abweichen.
(5) Festlegungen zu § 9 Abs.1 GemHVO-Doppik der Erheblich-

-
keitsberechnung für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gelten als 
erheblich, wenn sie 100.000 EUR übersteigen.
(6) Festlegungen zu § 9 Abs. 3 GemHVO-Doppik der Gering-
fügigkeitsgrenzen, innerhalb derer Investitionen, Investitionsför-
derungsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen auch 
ohne Vorlage von Plänen, Kostenberechnungen, Investitions-
zeitplänen und Erläuterungen veranschlagt werden dürfen.
Die Geringfügigkeitsgrenze im Sinne des § 9 Abs. 3 GemHVO-
Doppik beträgt 100.000 EUR.
(7) Festlegungen zu § 20 GemHVO-Doppik zur Berichtspflicht
Die Gemeindevertretung ist gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO-
Doppik zweimal jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs 
einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu 
unterrichten. Die erste Berichterstattung hat zum Stand 30.06. 
des Haushaltsjahres und die zweite Berichterstattung im Zu-
sammenhang mit der Vorlage des Planentwurfs für den Fol-
gezeitraum zu erfolgen. Die Gemeindevertretung ist gemäß 

§ 20 Abs. 2 Ziffer 2a GemHVO-Doppik unverzüglich zu un-
terrichten, wenn sich das Jahresergebnis des Teilhaushaltes 
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen oder 
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 
Auszahlungen des Teilfinanzhaushaltes nach Verrechnung 
der internen Leistungsbeziehungen wesentlich verschlechtert. 
Als wesentlich werden Abweichungen von mehr als 10 % der 
ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 
angesehen. Die Gemeindevertretung ist gemäß § 20 Abs. 2 
Ziffer 2b GemHVO-Doppik unverzüglich zu unterrichten, wenn 
sich die Gesamtauszahlungen einer Investition oder Investiti-
onsförderungsmaßnahmen wesentlich erhöhen. Als wesent-
lich werden Abweichungen von mehr als 20 % der geplanten 
Auszahlungen angesehen. Die Gemeindevertretung ist gemäß  
§ 20 Abs. 3 GemHVO-Doppik unverzüglich zu unterrichten, 
wenn sich die Geschäftslage von Unternehmen und Einrich-
tungen, an denen die Gemeinde mit beherrschendem oder 
maßgeblichem Einfluss beteiligt ist, Sondervermögen mit Son-
derrechnung oder Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mit-
glied ist, verschlechtert und daraus erhebliche wirtschaftliche 
Risiken für die Gemeinde entstehen können. Als erhebliche Ri-
siken werden Ergebnisverschlechterungen im Gemeindehaus-
halt von mehr als 10 % der ordentlichen Aufwendungen und 
Ausgleichsverpflichtungen von mehr als 20 % der ordentlichen 
Auszahlungen im Gemeindehaushalt angesehen.
(8) Festlegungen zu § 21 GemHVO-Doppik zur Vergabe von 
Aufträgen
Für die Vorbereitung der Vergabe von Aufträgen wird festge-
legt:
Bei Beschaffung bis zum voraussichtlichen Auftragsvolu-
men von 5.000 EUR kann auf eine detaillierte Leistungsbe-
schreibung verzichtet werden, sofern nicht aus der Natur des 
geplanten Erwerbs detaillierte Leistungsmerkmale benannt 
werden müssen. Bei Instandsetzungen an beweglichem Anla-
gevermögen, Gebäuden, Infrastrukturvermögen sowie Baumaß-
nahmen bis zum voraussichtlichen Auftragsvolumen von 5.000 
EUR kann ebenfalls auf eine detaillierte Leistungsbeschreibung 
verzichtet werden.

§ 8
Entschädigung
(1) Der Bürgermeister erhält eine monatliche Aufwandsentschä-
digung in Höhe von 400,00 EUR. Im Krankheitsfall wird diese 

erfolgt auch bei urlaubsbedingter Abwesenheit, soweit diese zu 
vertretenden Zeiten 3 Monate nicht übersteigen.
(2) Den stellvertretenden Bürgermeistern wird für ihre besonde-
re Tätigkeit bei Verhinderung des Bürgermeisters für die Dau-
er der Vertretung eine funktionsbezogene Aufwandsentschä-
digung in Höhe von einem Dreißigstel der Entschädigung des 
Bürgermeisters nach Abs. 1 pro Tag der Vertretung gewährt. 
Nach drei Monaten Vertretung erhält die Stellvertretung des 
Bürgermeisters die volle Aufwandsentschädigung nach Abs. 1. 
(3) Die Mitglieder der Gemeindevertretung erhalten für die Teil-
nahme an Sitzungen der Gemeindevertretung und der Aus-
schüsse, in die sie gewählt wurden, ein Sitzungsgeld in Höhe 
von 30,00 EUR.

an Ausschusssitzungen ein Sitzungsgeld in Höhe von 30,00 
EUR.

§ 9
Öffentliche Bekanntmachung
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Niendorf er-
folgen durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt des 
Amtes Schönberger Land UNS AMTSBLATT. Das amtliche 
Bekanntmachungsblatt erscheint monatlich und wird kostenlos 
allen Haushalten der Gemeinde; einschließlich der Ortsteile, zu-
gestellt.
Es kann auch einzeln bzw. im Abonnement gegen Entgelt bei 

Sietow, bezogen werden.
(2) Die Bekanntmachung nach Absatz 1 ist mit Ablauf des Er-
scheinungstages bewirkt.
(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen 
und Verzeichnissen ist in der Form des Absatzes 1 hinzuwei-
sen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit gesetzlich 
nicht etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Ausle-



gung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und 
Dienstsiegel zu vermerken.

-
kanntmachungstafeln der Gemeinde. Die Bekanntmachungs-
tafeln befinden sich in Niendorf (Bushaltestelle), Ollndorf (Ab-
zweig Birkenweg), Törpt (Bushaltestelle) und Bechelsdorf (vor 
der Dorfstr. 4). Die Mindestdauer des Aushangs beträgt 14 
Tage. Der Tag des Aushangs und der Abnahme werden nicht 
mitgerechnet, sind aber auf dem ausgehängten Schriftstück mit 
Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken. Die Bekanntma-
chung ist mit Ablauf des letzten Tages der Aushangfrist bewirkt.
(5) Ist die öffentliche Bekanntmachung nach den Absätzen 1 
und 3 in üblicher Form infolge höherer Gewalt oder sonstiger 
unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so ist diese durch 
Aushang an dem im Absatz 4 genannten Bekanntmachungsta-
feln zu veröffentlichen. Die Aushangfrist beträgt 14 Tage. Die 
öffentliche Bekanntmachung in der vorgeschriebenen Form ist 
nach Entfallen des Hinderungsgrundes unverzüglich nachzuho-
len.
(6) Einladungen zu den Sitzungen der Gemeindevertretung und 
ihrer Ausschüsse werden durch Aushang an den im Absatz 4 
genannten Bekanntmachungstafeln öffentlich bekannt gemacht. 
Dafür ist die nach § 29 Abs. 6 KV M-V in der Geschäftsordnung 
festgelegte Frist maßgebend.

§ 10
Inkrafttreten
(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Gemeinde Niendorf 
vom 16. August 2012 außer Kraft.

Niendorf, den 17. Juni 2015

gez. Bentin
Bürgermeisterin (Dienstsiegel)

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und 
Formschriften verstoßen wurde, können diese gemäß § 5 Ab-
satz 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg- 
Vorpommern nach Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese 
Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Ge-
nehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.

Amt Schönberger Land
Gemeinde Lüdersdorf
Der Bürgermeister

Amtliche Bekannmachung

Bauleitplanung der Gemeinde Lüdersdorf

Betrifft:  Satzung über die 14. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 5 der Gemeinde Lüdersdorf für den 
Neubau einer SB-Tankstelle zwischen Landes-
straße und Straße Am Bahnhof in Herrnburg im 
Verfahren nach § 13a BauGB 

hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses ge-
mäß § 10 Abs. 3 BauGB

Die Stadtvertretung der Gemeinde Lüdersdorf hat in ihrer öf-
fentlichen Sitzung am 28.04.2015 die 14. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 5 der Gemeinde Lüdersdorf für den Neubau 
einer SB-Tankstelle zwischen Landesstraße und Straße Am 
Bahnhof in Herrnburg, begrenzt:

  (Bahnstrecke Bad Kleinen - Lübeck),

bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) 
sowie den Örtlichen Bauvorschriften über die äußere Gestal-
tung baulicher Anlagen, als Satzung beschlossen.

Der Plangeltungsbereich ist dem nachfolgenden Übersichtsplan 
zu entnehmen.

Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
Satz 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Die Satzung über die 14. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 
der Gemeinde Lüdersdorf für den Neubau einer SB-Tankstelle 
zwischen Landesstraße und Straße Am Bahnhof in Herrnburg tritt 
mit Ablauf des Tages der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft.
Alle Interessierten können die Satzung über die 14. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 5 der Gemeinde Lüdersdorf für den 
Neubau einer SB-Tankstelle zwischen Landesstraße und Stra-
ße Am Bahnhof in Herrnburg und die zugehörige Begründung 
im Amt Schönberger Land, Dassower Straße 4, Fachbereich IV, 
23923 Schönberg, während der Öffnungszeiten für den Publi-
kumsverkehr einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten sowie der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vor-
schriften werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde Lüdersdorf geltend gemacht wor-
den sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs. Da-
bei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Man-
gel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). Di-
es gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
BauGB beachtlich sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen Bebauungs-
plan in eine bisher zulässige Nutzung und über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.
Ein Verstoß gegen die Verfahrens- und Formvorschriften, die in 
der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) ent-
halten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, 
kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden (§ 5 Abs. 5 KV M-V). Diese 
Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Frist eines 
Jahres schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift 
und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber 
der Gemeinde Lüdersdorf geltend gemacht wird. Eine Verlet-
zung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungs-
vorschriften kann abweichend hiervon stets geltend gemacht 
werden.
Der Flächennutzungsplan ist gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB 

Flächennutzungsplan kann wie oben angegeben eingesehen 
werden; ebenso können Auskünfte über den Inhalt gegeben 
werden. 

Lüdersdorf, den 15.06.2015

gez. Prof. Dr. Huzel (Siegel)
Bürgermeister



Bekanntmachung der Gemeinde Lüdersdorf

2. Änderung der Fortschreibung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Lüdersdorf im Zusam-
menhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 9, Sonstiges Sondergebiet „Reiterhof mit Wochen- 
end- und Ferienhäusern“, für den Bereich des  
ehemaligen Kasernenstandortes im Ortsteil Schattin

Anlage: Übersichtsplan zum Geltungsbereich 

hier: Bekanntmachung der Genehmigung

Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat die von der Gemein-
devertretung Lüdersdorf am 27. Januar 2015 beschlossene  
2. Änderung der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Lüdersdorf mit Bescheid vom 13. Mai 2015 (Az.: 
13074049-2.Ä-F-2015) mit Nebenbestimmungen genehmigt.
Die Erfüllung der Nebenbestimmungen, eine Auflage und 3 Hin-
weise, beinhalteten redaktionelle Änderungen.
Die 2. Änderung der Fortschreibung des Flächennutzungs-
planes der Gemeinde Lüdersdorf umfasst den Bereich des ehe-
maligen Kasernengeländes im Ortsteil Schattin, begrenzt im 

Die für den Bereich des ehemaligen Kasernengeländes im Orts-
teil Schattin bisher ausgewiesene Zweckbestimmung des Son-
dergebietes „Hotel und Ferienhäuser“ wurde geändert in:

-
häusern“ nach § 11 BauNVO.
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 
Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Die 2. Änderung der Fortschreibung des Flächennutzungs-
planes der Gemeinde Lüdersdorf wird mit Ablauf des Tages die-
ser Bekanntmachung wirksam.
Jedermann kann die 2. Änderung der Fortschreibung des Flä-
chennutzungsplanes der Gemeinde Lüdersdorf, einschließlich 
der Begründung dazu, im Amt Schönberger Land, Dassower 
Straße 4, 23923 Schönberg, während der Dienststunden einse-
hen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.
Eine Verletzung der in § 214 BauGB bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung sind unbe-

achtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Lüders-
dorf geltend gemacht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen 
(§ 215 Abs. 1 BauGB). 
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der 
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
enthalten oder aufgrund dieser Kommunalverfassung erlassen 
worden sind, ist nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung unbeachtlich, wenn der Verstoß nicht innerhalb der 
Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vor-
schrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, ge-
genüber der Gemeinde Lüdersdorf geltend gemacht wird.
Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekannt-
machungsvorschriften kann stets geltend gemacht werden  
(§ 5 Abs. 5 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern).

Lüdersdorf, den 16. Juni 2015

gez. Huzel (Siegel)
Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Lüdersdorf

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 9 der Gemeinde 
Lüdersdorf, Sonstiges Sondergebiet „Reiterhof mit 
Wochenend- und Ferienhäusern“ für den Bereich des 
ehemaligen Kasernenstandortes im Ortsteil Schattin

Anlage: Übersichtsplan zum Geltungsbereich

hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß 
§ 10 Abs. 3 BauGB

Die Gemeindevertretung Lüdersdorf hat in ihrer Sitzung am 27. 
Januar 2015 den Bebauungsplan Nr. 9 der Gemeinde Lüders-

Ferienhäusern“ für den Bereich des ehemaligen Kasernen-
standortes im Ortsteil Schattin, bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A), dem Text (Teil B), einschließlich der Festset-
zungen zu den örtlichen Bauvorschriften, beschlossen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 29 (siehe An-
lage) befindet sich westlich der Ortslage Schattin und wird be-
grenzt



-
derung des Schattiner Baches.

Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
Satz 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 9 der Gemeinde Lü-
dersdorf tritt mit Ablauf des Tages dieser Bekanntmachung in 
Kraft.
Jedermann kann die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 9 
der Gemeinde Lüdersdorf, bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die dazugehörige Begrün-
dung und die zusammenfassende Erklärung nach § 10 Abs. 4 
BauGB, im Amt Schönberger Land, Dassower Straße 4, 23923 
Schönberg, während der Dienststunden einsehen und über de-
ren Inhalt Auskunft verlangen.
Eine Verletzung der in § 214 BauGB bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung sind unbe-
achtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Lüders-
dorf geltend gemacht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzule-
gen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die 
in der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg- 
Vorpommern enthalten oder aufgrund dieser Kommunalverfas-
sung erlassen worden sind, ist nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung unbeachtlich, wenn der Verstoß nicht 
innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der ver-
letzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß 
ergibt, gegenüber der Gemeinde Lüdersdorf geltend gemacht 
wird.
Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekannt-
machungsvorschriften kann stets geltend gemacht werden  
(§ 5 Abs. 5 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern).
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe in die bisher zulässige Nut-
zung durch diese Planaufstellung und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Lüdersdorf, den 16. Juni 2015

gez. Huzel (Siegel)
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung  
der Stadt Dassow

Betrifft Bebauungsplan Nr. 25 „Ferienhausgebiet
 Ortslage Barendorf-Süd“ 

hier: Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB

Die Stadtvertretung der Stadt Dassow hat in ihrer Sitzung am 
09.06.2015 den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 25 „Ferien-
hausgebiet Ortslage Barendorf-Süd“ einschließlich Begründung 
gebilligt und die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen. Mit dem Bebauungsplan Nr. 25 beabsichtigt die 
Stadt, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ent-
wicklung eines Ferienhausgebietes am südlichen Rand der 
Ortslage Barendorf zu schaffen. Außerdem ist ein geringer An-

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 25 und der Entwurf der 
Begründung dazu liegen in der Zeit 

vom 07.07.2015 bis zum 10.08.2015
im Fachbereich IV, Gemeindeentwicklung, OG des Amtes 
Schönberger Land, Dassower Straße 4, 23923 Dassow, wäh-
rend der Dienststunden zu folgenden Zeiten 
Montag 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar 
und einsehbar:
1. Umweltbericht mit Informationen zu den Schutzgütern Bo-

-
schafts/Ortsbild, Kultur- und sonstige Sachgüter sowie zu 

Schutzgebieten (NSG „Küstenlandschaft zwischen Priwall 
und Harkensee mit Harkenbäkniederung“ in einer Entfer-

und Ufer von Dassower See und Trave“ in einer Entfernung 
von etwa 1,3 km) und Schutzobjekten (geschütztes Kleinge-
wässer und geschützte Allee innerhalb des Plangebietes) 
sowie zur Ermittlung und Realisierung der erforderlichen 
Kompensationsmaßnahmen verfügbar.

2. Bestandserfassung bzw. Potenzialabschätzung und Arten-
schutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB) als Zuarbeit zum Um-
weltbericht,

3. FFH-Verträglichkeitsvorprüfung für das FFH-Gebiet „Küste 

2031-301),
4. Stellungnahmen zum Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 

25:
 - Landkreis Nordwestmecklenburg, 
 - Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Me-

cklenburg-Vorpommern,

Aus den Punkten 1. bis 4. ergeben sich folgende weitere Hin-
weise, Stellungnahmen und Ausführungen:

den relevanten Artengruppen der Brut- und Rastvögel sowie 
der Amphibien getroffen.

 - Als Maßnahmen für die Artengruppe Amphibien (Kamm-
molch, Europäischer Laubfrosch und Moorfrosch) sind 
das vorhandene Kleingewässer zu entschlammen, 
Flachwasserbereiche sowie flache Uferböschungen am 
Regenwasserrückhaltebecken sowie am vorhandenen 
Kleingewässer auszubilden.

Brutvögel auf. Alle potenziell vorkommenden Arten mit 
Ausnahme der Feldlerche brüten in den angrenzenden 
Siedlungsbereichen und in den Saumstrukturen. Die 
Ackerflächen sind nur nachgeordneter Bestandteil des 
Brutrevieres der Feldlerche. Somit sind potenziell keine 
artenschutzrechtlich relevanten Auswirkungen auf die 
Brutvogelarten zu erwarten. 

 - Durch die Umsetzung der Planungsziele sind keine 
maßgeblichen Auswirkungen auf aktuell genutzte Äs-
ungsflächen von Rast- und Zugvogelarten zu erwarten. 
Minimale Beeinträchtigungen der potenziell nutzbaren 
Äsungsflächen lassen sich durch die Pflanzung einer 
sichtverschattenden Heckenstruktur am Außenrand des 
Gebietes kompensieren.

konnten im Rahmen der durchgeführten FFH-Verträglich-
keitsprüfung ausgeschlossen werden. 

-
ziele des Bebauungsplanes nicht beeinträchtigt. 

wird dem Regenwasserrückhaltebecken im Norden des 
Plangebietes zugeführt. Von dort aus erfolgt die Ableitung 
über die öffentlichen Anlagen des Zweckverbandes in die 
örtliche Vorflut. 

und den Gewässerschutz sowie den Immissionsschutz und 
an die Abfall- und Kreislaufwirtschaft sind zu beachten.

Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplan Nr. 25 
können während der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Nie-
derschrift abgegeben werden. Nicht fristgemäß abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 
der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, wenn mit ihm 



nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antrag-
steller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Dassow, den 16.06.2015

gez. Ploen
Bürgermeister (Siegel)

Übersichtsplan

Amtliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Selmsdorf

Betrifft: Satzung über die 2. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 6 „Herrenwiekers Camp/
Krempelmoor“ 

hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Selmsdorf hat in ihrer 
Sitzung am 21.05.2015 die 2. Änderung des Bebauungsplanes 

-
pelmoor“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Text (Teil B), als Satzung beschlossen. 
Die von der Gemeinde beschlossene Satzung über die 2. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 6 wird hiermit gemäß § 10 Abs. 
3 Baugesetzbuch (BauGB) bekannt gemacht. 
Die Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 

-
moor“ tritt mit Ablauf des Erscheinungstages dieser Bekanntma-
chung in Kraft. Jedermann kann die Satzung, die dazugehörige 
Begründung sowie die der Satzung zugrunde liegenden Vor-
schriften (Gesetze und Verordnungen) ab diesem Tage im Amt 
Schönberger Land, Fachbereich Gemeindeentwicklung, Dasso-
wer Straße 4, 23923 Schönberg, während der Öffnungszeiten 
einsehen und Auskunft über den Inhalt verlangen. 

Unbeachtlich werden:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes und des Flächen-nutzungsplanes,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch den Bebauungsplan und über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
Etwaige Verstöße gegen Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) oder von aufgrund der KV 
M-V erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen 
der Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 

-
moor“ sind nach § 5 Abs. 5 KV M-V in dem dort bezeichneten 
Umfang unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter Bezeich-
nung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich 
die Verletzung ergeben soll, innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind.

Gemeinde Selmsdorf, den 16.06.2015

gez. Kreft
Bürgermeister Siegel

Übersichtsplan:



Ferienprogramm der Stadt Schönberg

Liebe Kinder und Jugendliche,  
liebe Sorgeberechtigten!

Die Stadtjugendpege hat gemein-
sam mit einigen Vereinen und den 
Jugendpflegen des Amtes Schön-
berger Land ein vielfältiges und 
interessantes Sommerferienpro-
gramm 2015 organisiert. Bestimmt 
ist auch für Euch etwas dabei!

Anmeldung zum Sommerferien-
programm 2015:
Wo:  Jugendclub Schönberg, 

Feldstraße 28, 23923 

Wann:  vom 09.07. bis 17.07.2015 in der Zeit von 13:00 bis 
18:00 Uhr (Mo. - Fr.)

Zusätzlich ist eine Anmeldung am Sa., 11.07.2015 in der 
Zeit von 9:00 - 14:00 Uhr möglich.
Die Anmeldung kann nur persönlich mit unterzeichneter Ein-
verständniserklärung eines Erziehungsberechtigten und nach 
Bezahlung der Teilnehmerbeträge erfolgen. Bitte den Anmelde-
bogen komplett ausfüllen! Es ist für ALLE Veranstaltungen eine 
Anmeldung vorzunehmen, außer es ist im Angebot explizit da-
rauf hingewiesen, dass dies direkt beim Veranstalter gemacht 
werden muss.
Inhaber einer Bildungskarte bringen diese bitte zur Anmel-
dung mit. Die Angebote der Stadtjugendpflege Schönberg 
sind förderungsfähig nach dem BuT-Paket!

Wichtige Hinweise:
Den Erziehungsberechtigten ist bei der Anmeldung bekannt, 
dass das jeweilige Kind nicht ständig beaufsichtigt werden 
kann, die Aufsichtspflicht des Veranstalters insoweit einge-
schränkt ist. Auch wenn die Ferienprogrammaktionen abgesi-
chert sind, so übernimmt die Stadt Schönberg keinerlei Haftung 
für Unfälle, Diebstähle und Schäden sonstiger Art. Für die durch 
die Teilnehmer herbeigeführten Haftpflichtschäden haften die 
gesetzlichen Vertreter der Kinder nach den gesetzlichen Vorga-
ben. Der Veranstalter nimmt sich das Recht heraus, bei Verlet-
zung der aufgestellten Regeln oder des Jugendschutzgesetzes, 
den zu Betreuenden auf eigene Kosten
nach Hause zu schicken, bzw. abholen zu lassen.
Der Veranstalter behält sich vor, Veranstaltungen aus wich-
tigem Grund abzusagen! Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn 
die festgelegten Teilnehmerzahlen nicht erreicht wurden. Zu-
dem können Teilnehmerbeiträge nur bei rechtzeitig gemeldeter 
Krankheit (mind. 1 voller Tag vorher) oder Ausfall erstattet wer-
den. Sollte das Kind aus anderen Gründen nicht mehr an der 
Veranstaltung teilnehmen wollen/können, so ist eine Erstattung 

-
teliste gibt.
Ich wünsche Euch allen viel Spaß und erlebnisreiche Ferien-
tage!

Rábea Kielblock
Stadtjugendpege Schönberg

Mo., 20.07. - Fr., 28.08. 
Absicherung Naturbad

das Badevergnügen im Naturbad Schönberg mit Rettungs-
schwimmern ab, damit Ihr sicher planschen könnt!
Treffpunkt: 10:00 Uhr Naturbad Schönberg

Ende: 18:00 Uhr Naturbad Schönberg
Alter: keine Altersbeschränkung
Kosten: Kinder 1 €/Erwachsene 2 €

Mo., 20.07. - Fr., 24.07. 
Real Madrid Fußball-Feriencamp

-
geisterten Kinder und Jugendlichen von speziell ausgebildeten 
Übungsleitern und Sportwissenschaftlern trainiert. Alle Teilneh-
mer erhalten neben der Vollverpegung während der Trainings-
tage zusätzlich ein Premium Real Madrid-Outt + einen Ball von 
Adidas.
Treffpunkt: 09:30 Uhr Kunstrasenplatz an der Palmberghalle 
 Schönberg
Ende: 15:30 Uhr Kunstrasenplatz an der Palmberghalle 
 Schönberg
Alter: 7 - 14 Jahre
Kosten: 
Anmeldung: 

Montag, 20.07. 
Ostseetherme Scharbeutz

Ostseetherme nach Scharbeutz. Neben Superrutschenspaß 
und Strömungstunnel findet am heutigen Tage dort die Feriens-
passparty mit Spielen und Animation statt.
Treffpunkt: 09:00 Uhr Jugendclub Schönberg, Feldstr. 28
Rückkehr: ca. 15:30 Uhr Jugendclub Schönberg, Feldstr. 28
Alter: ab 10 Jahren/nur mit Freischwimmer!
Kosten: 13 €
Tipp: Taschengeld und Proviantrucksack mitnehmen!
 Bitte bringen Sie eine Sitzerhöhung für Kinder bis 

zum 12. Lebensjahr mit!

Dienstag, 21.07. 
Kino Lübeck

Die Stadtjugendpflege fährt mit Euch ins Kino nach Lübeck und 
wir schauen uns den Film „Die Minions“ an. Erlebt im großen 
Saal einen tollen Nachmittag mit Popcorn und spannender Un-
terhaltung.
Treffpunkt: Jugendclub Schönberg/Uhrzeit nach Absprache
Ende: Jugendclub Schönberg/Uhrzeit nach Absprache
Alter: ab 6 Jahren
Kosten: 6 €
Tipp: Taschengeld und Proviant mitnehmen!
 Bitte bringen Sie eine Sitzerhöhung für Kinder bis 

zum 12. Lebensjahr mit!

Mi., 22.07. - Do., 23.07. 
Nacht des Schreckens

Die Gemeindejugendpege Grömitz lädt ein zur Nacht des 
Schreckens. Gruselige Untote, schaurige Gestalten und kein 
Entrinnen ... nur für Mutige!
Treffpunkt: 17:00 Uhr Jugendclub Schönberg, Feldstr. 28
Rückkehr: 10:00 Uhr Jugendclub Schönberg, Feldstr. 28
Alter: ab 12 Jahren 
Kosten: 5 €
Tipp: Schlafsack, Isomatte, Zahnbürste und etwas 
 Proviant mitnehmen!
 (Grillen und Frühstück sind inklusive)

Donnerstag, 23.07. 
Lederbeutel

Murmeln oder zum Verschenken.
Treffpunkt: 15:00 Uhr Foyer Palmberghalle
Rückkehr: 16:30 Uhr Foyer Palmberghalle
Alter: ab 8 Jahren
Kosten: 4 €



  Amt Schönberger Land

Freitag, 24.07. 
Freilichtbühne Lübeck

In den schönen
auf der jeden Sommer ein anderes Kinderstück aufgeführt wird. 

Treffpunkt: 13:45 Uhr Jugendclub Schönberg, Feldstr. 28
Rückkehr: ca. 18:00 Uhr Jugendclub Schönberg, Feldstr. 28
Alter: ab 6 Jahren
Kosten: 10 €
Tipp: Sonnenschutz und Proviantrucksack mitnehmen!
 Bitte bringen Sie eine Sitzerhöhung für Kinder bis 

zum 12. Lebensjahr mit!

Sonntag, 26.07. 
SMHF - Der Karneval der Tiere

Im Rahmen des Schleswig-Holstein-Musik-Festivals findet ein 
Kinderkonzert (Lesung mit Musik) im Schuppen 6 in Lübeck 
statt.
Treffpunkt: 10:45 Uhr Jugendclub Schönberg, Feldstr. 28
Rückkehr: ca. 14.30 Uhr Jugendclub Schönberg, Feldstr. 28
Alter: 6 - 10 Jahre
Kosten: 10 €
Tipp: Bitte bringen Sie eine Sitzerhöhung für Kinder bis 

zum 12. Lebensjahr mit!

Mittwoch, 29.07. 
Figurentheater Lübeck

 Figurentheater nach Lübeck und schauen uns 
das Stück „Petersson und Findus“ vom Theater Fingerhut an.
Treffpunkt: 13:45 Uhr Jugendclub Schönberg, Feldstr. 28
Rückkehr: 16:45 Uhr Jugendclub Schönberg, Feldstr. 28
Alter: ab 6 Jahren 
Kosten: 7 €
Tipp: Bitte bringen Sie eine Sitzerhöhung für Kinder bis 

zum 12. Lebensjahr mit!

Donnerstag, 30.07. 
Kickerturnier

stalten ein kleines Kickerturnier mit Euch. Sucht Eu-

keinen Partner hat, wird jemandem zugelost. Natürlich gibt es 
auch Preise für die Siegerteams zu gewinnen.
Treffpunkt: 14:00 Uhr Jugendclub Schönberg, Feldstr. 28
Ende: ca. 16:00 Uhr Jugendclub Schönberg, Feldstr. 28
Alter: ab 10 Jahren 
Kosten: NIX

Freitag, 31.07. 
Lesenacht in der Bücherei

Frau Birnbaum aus der Schönberger Bücherei veranstaltet mit 
Euch eine tolle Lesenacht. Es wird gelesen, vorgelesen, zuge-
hört und gemütlich beisammen gesessen.
Treffpunkt: 18:00 Uhr Bücherei Schönberg, Feldstr. 28
Ende: 11:00 Uhr Bücherei Schönberg, Feldstr. 28
Alter: ab 10 Jahren
Kosten: 5 € (inkl. Abendbrot & Frühstück)
Tipp: Schlafsack, Isomatte, Zahnbürste und Knabber-

kram mitbringen!

Montag, 03.08. 
Schawrzlicht Minigolf

Die Stadtjugendpege fährt mit Euch ins Piraten-Abenteuerland-
Hülshorst nach Lübeck, um dort die 18-Loch-Schwarzlicht-Mini-
golfanlage zu besuchen. 
Treffpunkt: 9:30 Uhr Jugendclub Schönberg, Feldstr. 28
Rückkehr: ca. 14:30 Uhr je nach Beteiligung/Jugendclub 
 Schönberg, Feldstr. 28
Alter: ab 8 Jahren
Kosten: 7 € (inkl. Pommes + 1 Getränk)
Tipp: Taschengeld mitnehmen
 Bitte bringen Sie eine Sitzerhöhung für Kinder bis 

zum 12. Lebensjahr mit!

Dienstag, 04.08. 
Basteln mit Fimo

kann veredelt werden, Broschen hergestellt oder Knöpfe gefer-
tigt werden - vielleicht fallen Euch auch noch andere Sachen 
ein …
Treffpunkt: 10:00 Uhr Jugendclub Schönberg, Feldstr. 28
Ende: 12:00 Uhr Jugendclub Schönberg, Feldstr. 28
Alter: ab 8 Jahren 
Kosten: 5 €

Montag, 05.08. 
Wasserski Süsel

Bahn. Ein schnelles und spritziges Vergnügen für jeden guten 
Schwimmer. Im Anschluss wird noch gegrillt und gechillt.
Treffpunkt: 10:15 Uhr Parkplatz Jugendclub Schönberg
Rückkehr: ca. 15:30 Uhr Parkplatz Jugendclub Schönberg
Alter: ab 10 Jahren/nur gute Freischwimmer
Kosten: 14 €
Tipp: Sonnenschutz, Badesachen, Handtücher und 

Proviantrucksack mitnehmen!
 Bitte bringen Sie eine Sitzerhöhung für Kinder bis 

zum 12. Lebensjahr mit!

Donnerstag, 06.08. 
Grillnachmittag am Jugendclub

und Grillbeilagen zu, dazu gibt es natürlich auch eine Bratwurst 
und ein paar selbstgemachte Spieße.
Treffpunkt: 14:00 Uhr Jugendclub Schönberg, Feldstr. 28 
Ende: 17:00 Uhr Jugendclub Schönberg, Feldstr. 28
Alter: ab 8 Jahren 
Kosten: 4 € 
Tipp: Frischhaltedose für evtl. Reste mitbringen. 

Freitag, 07.08. 
Karl-May-Spiele

Dassow nach Bad Segeberg zu den Karl-May-Festspielen. Die-
ses Jahr wird das Stück „Im Tal des Todes“ aufgeführt.
Treffpunkt: 13:00 Uhr Parkplatz Regionale Schule Schönberg
Rückkehr: ca. 18:30 Uhr aP rkplatz Regionale Schule 
 Schönberg
Alter: ab 8 Jahren 
Kosten: 15 €
Tipp: Proviantrucksack, Taschengeld und wer hat, ein 

kleines Fernglas mitnehmen!
 Für Sonnenschein Kopfbedeckung, für Regen ein 

Regencape/Müllsack mitnehmen!
 Bitte bringen Sie eine Sitzerhöhung für Kinder bis 

zum 12. Lebensjahr mit!

Montag, 10.08. 
Heidepark Soltau

-
bus in den Heidepark nach Soltau. Achterbahnen und andere 
Attraktionen wollen ausprobiert werden ...
Treffpunkt: 8:00 Uhr Gärtnereiweg 9, Herrnburg (vor dem 

SFH-Gebäude)
Rückkehr: ca. 19:00 Uhr Gärtnereiweg 9, Herrnburg (vor 

dem SFH-Gebäude)
Alter: ab 10 Jahren
Kosten: 22 €
Tipp: Proviantrucksack, Taschengeld, Uhr/Handy mit-

nehmen



Mo., 10.08. - Mi., 13.08. 
Angelschein

Ihr geht gerne angeln und möchtet Euren Angelschein ma-
chen? Super, dann nichts wie ans Telefon und anmelden. Frau 
Osterloh (Schulsozialarbeit Selmsdorf) bietet Euch dieses tolle 
Angebot an, vielleicht auch etwas für Eure Eltern oder Großel-
tern?
Treffpunkt: 09:00 Uhr Grundschule Selmsdorf, Schulstr. 31
Ende: 13:00 Uhr Grundschule Selmsdorf, Schulstr. 31
Alter: ab 10 Jahren
Kosten: Kinder: 70 €/Erwachsene: 100 €
Anmeldung: 

BEI FRAU OSTERLOH (Tel: 0163 5070553)
 Anmeldeschluss ist der 30.06.2015

Dienstag,11.08. 
Besuch beim Kaninchenzüchterverein

Der Rassekaninchenzüchterverein Schönberg lädt Euch zu 
einem Besuch in ihrem Vereinsheim ein. Ihr könnt Kaninchen 
verschiedener Rassen beobachten und anfassen und erhaltet 
Informationen aus erster Hand. Zum Abschluss gibt es noch ei-
nen kleinen Imbiss.
Treffpunkt: 13:00 Uhr Vereinsheim, Ludwig-Bicker-Straße
Ende: 15:00 Uhr Vereinsheim, Ludwig-Bicker-Straße
Alter: ab 6 Jahren
Kosten: NIX

Mittwoch, 12.08. 
Batiken

-
ken wir tolle Muster auf Stoffe. Verschiedene Farben und Ver-
fahren stehen zur Auswahl. Im Anmeldepreis sind eine Tasche 

möchtest, kannst Du noch Sachen mitbringen.
Treffpunkt: 13:00 Uhr Komma7 Lüdersdorf, Hauptstr. 7
Ende: 16:00 Uhr Komma7 Lüdersdorf, Hauptstr. 7
Alter: ab 8 Jahren
Kosten: 5 €
Tipp: Unbedingt alte Kleidung anziehen, die Farben 

sind nicht auswaschbar!

Mittwoch, 12.08. 
Fahrradtour

Der Heimatbund des Fürstentums Ratzeburg e. V. macht eine 
Fahrradtour mit Euch. Unter fachkundiger Führung geht es in 
Richtung Sülsdorf und Teschow.
Treffpunkt: 14:00 Uhr Marktplatz Schönberg/vor dem Koch-

schen Haus
Rückkehr: ca. 17:00 Uhr Marktplatz Schönberg/vor dem 

Kochschen Haus
Alter: ab 8 Jahren
Kosten: NIX
Tipp: Teilnahme nur mit verkehrssicherem Fahrrad und 

Fahrradhelm!

Do., 13.08. - Fr., 14.08. 
Mittelalterlager

Die Gemeindejugendpege Grömitz hat uns zu ihrem Mittelalter-
lager eingeladen. Auf dem Gelände des Jugendzentrums gibt 

über das Leben und die Bräuche im Mittelalter und als Knappen 
werdet Ihr anschließend zum Ritter geschlagen. Auch immer 
wieder aufregend: Zelten und Gruselnachtwanderung 
Treffpunkt: Do., 13:30 Uhr Jugendclub Schönberg, Feldstr. 

28
Rückkehr: Fr. ca. 11:00 Uhr Jugendclub Schönberg, Feldstr. 
 28
Alter: ab 8 Jahren
Kosten: 12,50 €

Tipp: Isomatte, Schlafsack, ältere Kleidung, Taschen-
lampe und Zelt mitbringen!

 Bitte bringen Sie eine Sitzerhöhung für Kinder bis 
zum 12. Lebensjahr mit!

Donnerstag, 13.08. 
Glasgravur

Frau Osterloh von der Schulsozialarbeit Selmsdorf gestaltet mit 
Euch Gläser und Ihr entwickelt Eure eigenen Designs.
Treffpunkt: 10:00 Uhr Grundschule Selmsdorf, Schulstr. 31
Ende: 16:00 Uhr Grundschule Selmsdorf, Schulstr. 31
Alter: ab 8 Jahren
Kosten: NIX

Freitag, 14.08. 
Kerzen und Kerzenanhänger

Frau Osterloh von der Schulsozialarbeit Selmsdorf fertigt mit 
Euch Kerzen und Kerzenanhänger.
Treffpunkt: 10:00 Uhr Grundschule Selmsdorf, Schulstr. 31
Ende: 15:00 Uhr Grundschule Selmsdorf, Schulstr. 31
Alter: ab 10 Jahren
Kosten: 2 €
Tipp: Ältere Kleidung, die schmutzig werden darf anzie-

hen!

Mo., 17.08. - Fr., 21.08. 
Astro-Kids

Sterne, Sterne, Sterne ... Entdecke das Universum mit all sei-
nen Planeten, der Sonne, dem Mond und vielen anderen Him-

im Komma7, nachdem wir einen Ausflug in die Sternwarte Lü-
-

len, basteln, experimentieren und Spaß haben wollen. Zum Ab-
schluss gibt es ein großes Quiz mit tollen Preisen. 
Treffpunkt: 10:00 Uhr Komma7 Lüdersdorf/Hauptstr. 7 (Fr., 

17:00 Uhr)
Ende: 15:00 Uhr Komma7 Lüdersdorf/Hauptstr. 7 (Sa., 

10:00 Uhr)
Alter: ab 6 Jahren
Kosten: 25 € (inkl. Mittagessen)
Tipp: Schlafsack, Isomatte, Zahnbürste, Knabberkram, 

evtl. Zelt (für Übernachtung Freitag)

Mittwoch, 19.08. 
Kochen mit Kindern

Frau Osterloh von der Schulsozialarbeit Selmsdorf zaubert mit 
Euch gemeinsam ein kleines Gericht und lädt anschließend 
zum Essen ein.
Treffpunkt: 09:00 Uhr Grundschule Selmsdorf/Schulstr. 31
Ende: 14:00 Uhr Grundschule Selmsdorf/Schulstr. 31
Alter: ab 8 Jahren
Kosten: 2 €

Donnerstag, 20.08. 
Porzellanmalerei

Frau Osterloh von der Schulsozialarbeit Selmsdorf bemalt mit 
Euch Porzellan.
Treffpunkt: 10:00 Uhr Grundschule Selmsdorf/Schulstr. 31
Ende: 14:00 Uhr Grundschule Selmsdorf/Schulstr. 31
Alter: ab 10 Jahren
Kosten: 3 €

Freitag, 21.08. 
Fifa-Contest Grömitz

-
onen gleichzeitig um tolle Preise. Gespielt wird FIFA 2015 auf 
der PS 3 Konsole von Sony. Messt Euch in wilden Duellen oder 

50 € Amazon-Gutschein, letztes Jahr ging dieser nach Schön-
berg.
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Treffpunkt: 13:30 Uhr Jugendclub Schönberg, Feldstr. 28
Rückkehr: ca. 20:00 Uhr (je nach Anmeldung und Spielplatz) 

Jugendclub Schönberg, Feldstr. 28
Alter: ab 8 Jahren
Kosten: 5 €
Tipp: Proviant und Taschengeld mitnehmen!
 Bitte bringen Sie eine Sitzerhöhung für Kinder bis 

zum 12. Lebensjahr mit!

Freitag, 21.08. 
Badminton

Frau Osterloh von der Schulsozialarbeit Selmsdorf spielt mit 
Euch Badminton, erklärt die Regeln und zeigt Knie und Tricks.
Treffpunkt: 10:00 Uhr Sporthalle Selmsdorf, Neue Reihe 23
Ende: 13:00 Uhr Sporthalle Selmsdorf, Neue Reihe 23
Alter: ab 8 Jahren
Kosten: NIX

Montag, 24.08. 
Süßigkeiten selbst gemacht

-
len. Diese schmecken nicht nur jedem selber, sondern eignen 
sich auch hervorragend als Geschenk oder kleines Mitbringsel 
in einer netten Verpackung.
Treffpunkt: 10:00 Uhr Jugendclub Schönberg/Feldstr. 28
Ende: 12:00 Uhr Jugendclub Schönberg/Feldstr. 28
Alter: ab 8 Jahren
Kosten: 4 €
Tipp: Frischhaltedose mitbringen!

Dienstag, 25.08. 
T-Shirts bemalen

-
dern und flüssiger Farbe und Pinsel. Je nach Motiv braucht man 
dafür schon ein wenig Geduld und Ausdauer.
Treffpunkt: 15:00 Uhr Foyer Palmberghalle
Ende: 18:00 Uhr Foyer Palmberghalle
Alter: ab 10 Jahren
Kosten: 4 €
Tipp: Ältere Kleidung anziehen, die Farben sind nicht 

auswaschbar!

Mittwoch, 26.08. 
Trockenfilzen

Frau Birnbaum aus der Bücherei Schönberg filzt mit Euch ein 
Sitzkissen, das dann auch noch mit weiteren Filzarbeiten ver-
ziert werden kann.
Treffpunkt: 15:00 Uhr Bücherei Schönberg/Feldstr. 28
Ende: 18:00 Uhr Bücherei Schönberg/Feldstr. 28
Alter: ab 8 Jahren
Kosten: 4 €



Die Stadtjugendpflege sagt „Dankeschön“ an alle, die ge-
holfen haben, dieses Programm möglich zu machen:
Johanna Birnbaum, Bücherei Schönberg; Herr Stopperka, Ras-
sekaninchenzüchterverein Schönberg; Ines Osterloh, Schulso-
zialarbeit Selmsdorf; Emanuela Glöde, Heimatbund Fürstentum 

-
-
-

ge Dassow, Regine Fahs; Sparkasse Mecklenburg Nordwest, 
Herr Malner; e.dis AG; Uta Stockdreher, Designbüro für Grak & 

Stadtjugendpflege
Rábea Kielblock, Feldstraße 28, 23923 Schönberg
Telefon:  038828 234880
Öffnungszeiten:  Mo. - Fr.  13:00 - 18:00 Uhr
E-Mail:  r.kielblock@schoenberger-land.de

Liebe Kinder und Jugendliche, 
liebe Erziehungsberechtigte,
für die diesjährigen Sommerferi-
en haben wir ein kleines, feines 
Programm auf die Beine gestellt. 
Wir danken an dieser Stelle al-
len Firmen und „Einzelkämpfern“ Im Ort, die uns mit ihrem 
Engagement und ihrem Beitrag unterstützen, sehr herzlich.

Wichtige Hinweise:
Den Erziehungsberechtigten ist bei der Anmeldung bekannt, 
dass das jeweilige Kind nicht ständig beaufsichtigt werden 
kann, die Aufsichtspflicht des Veranstalters insoweit einge-
schränkt ist. Auch wenn die Ferienprogrammaktionen abgesi-
chert sind, so übernimmt die Gemeinde/Schule keinerlei Haf-
tung für Unfälle, Diebstähle und Schäden sonstiger Art. Für die 
durch die Teilnehmer herbeigeführten Haftpflichtschäden haften 
die gesetzlichen Vertreter der Kinder nach den gesetzlichen 
Vorgaben. Der Veranstalter nimmt sich das Recht heraus, bei 
Verletzung der aufgestellten Regeln oder des Jugendschutzge-
setzes, den zu Betreuenden auf eigene Kosten nach Hause zu 
schicken, bzw. abholen zu lassen. 
Der Veranstalter behält sich vor, Veranstaltungen aus wichtigem 
Grund abzusagen! Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn die fest-
gelegten Teilnehmerzahlen nicht erreicht wurden. Zudem kön-
nen Teilnehmerbeiträge nur bei rechtzeitig gemeldeter Krankheit 
(mind. 1 voller Tag vorher) oder Ausfall erstattet werden. Sollte 
das Kind aus anderen Gründen nicht mehr an der Veranstaltung 
teilnehmen wollen/können, so ist eine Erstattung möglich, wenn 

Viel Spaß und erlebnisreiche Ferientage!

Angelschein

Mo., 10.08. - Mi., 12.08.
Ihr geht gerne angeln und möchtet gerne Euren Anglerschein 
haben? Dann meldet Euch an. Dies ist ein tolles Angebot für 
Kinder, Eltern und Großeltern.

Treffpunkt: 09:00 Uhr, Grundschule Selmsdorf 
Ende: 13:00 Uhr
Alter: ab 10 Jahren
Kosten: Kinder  €   70,00
 Erwachsene  € 100,00

Für dieses Angebot sind mindestens 15 Teilnehmer notwendig. 
Anmeldeschluss ist der 30.06. Bei Anmeldung den Kosten-
beitrag bitte in der Schule entrichten.

Glasgravur

Donnerstag, 13.08.
Gestaltete Gläser mit eigenen, entwickelten 
Designs.
Treffpunkt: 10:00 Uhr, Grundschule Selmsdorf 
Ende: ca. 16:00 Uhr
Alter: ab 8 Jahren
Kosten: keine
Tipp: Bitte wettergemäße Kleidung und einen Proviantrucksack 
für ein kleines Picknic

Kerzen-und Kerzenanhänger

Freitag, 14.08.
Eigene Herstellung nach eigenen Ideen.
Treffpunkt: 10:00 Uhr, Grundschule Selmsdorf
Ende: 15:00 Uhr
Alter: 10 Jahre 
Kosten: € 2,00 
Tipp: Kleidung, die schmutzig werden und hinterher in der Ecke 
„stehen“ darf.

Gestaltung des Schulhofs

Mo., 17.08 - Di., 18.08.
Laut Umfragen möchtet Ihr den Schulhof farbenfroher gestal-
ten. In den Ferien können wir mit Euch und Euren Eltern das 
Projekt wahr werden lassen. Reicht vorher bitte Eure Ideen ein, 
damit wir diese berücksichtigen und das entsprechende Materi-
al besorgen können.
Treffpunkt: 09:00 Uhr, Grundschule Selmsdorf 
Ende: ca. 17:00 Uhr 
Alter: frei 
Kosten: keine, für Verpflegung wird gesorgt.
Tipp: Bitte wettergemäße Kleidung und einen Proviantrucksack 
für ein kleines Pickn

Kinder kochen mit Profis

Mittwoch; 19.08.

mit Euch kleine Gerichte und lädt Euch anschließend zum Es-
sen ein.
Treffpunkt: 09:00 Uhr, Grundschule Selmsdorf
Ende: 14:00 Uhr
Alter: frei
Kosten: € 3,00 

Porzellanmalerei

Donnerstag, 20.08. 
Treffpunkt: 10:00 Uhr, Grundschule Selmsdorf 
Ende: 14:00 Uhr
Alter: ab 10 J.
Kosten: € 3,00

Badminton

Freitag, 21.08. 
Treffpunkt: 10:00 Uhr, Grundschule Selmsdorf 
Ende: 13:00 Uhr 
Alter: frei 
Kosten: keine 

Anmeldung

Bitte per Anmeldeformular in der Schule oder telefonisch unter 
0163 5070553, Frau Ines Osterloh, Schulsozialarbeiterin.
Anmeldeschluss: 30.06.2015.
Die „kleinen“ Gebühren gerne am Tag der Veranstaltung mit-
bringen, die Gebühren für den Angelschein bitte in der Schule 
bei der Anmeldung entrichten.
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Die Gemeindevertretung Selmsdorf  
fasste in ihrer Sitzung am 14.04.2015  
folgende Beschlüsse:

Gemeinde Selmsdorf, Wohngebiet „Am Mühlenbruch“ - B-
Plan Nr. 16 und „Lebensmittelmarkt Selmsdorf“ B-Plan 
Nr. 20-Sachstandsbericht, Wirtschaftsplan 2015, Verkaufs-
preise, Vorlage: VO/4/0098/2015
Beschluss:

-
plan für das Jahr 2015 für die treuhänderische Maßnahme - 

-
telmarkt Selmsdorf - B-Plan Nr. 20.

Abstimmungsergebnis:
10 Ja-Stimmen
 -  Gegenstimmen
 1  Enthaltung

1. Änderung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 
„Ortsteil Zarnewenz - Oberdorf“-Aufstellungs-, Entwurfs- 
und Beteiligungsbeschluss, Vorlage: VO/4/0110/2015
Beschluss:
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Selmsdorf be-

schließt die Aufstellung der 1. Änderung der Klarstellungs- 
und Ergänzungssatzung über die Festlegung und Abrun-
dung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Zarnewenz 
mit der Gebietsbezeichnung „Ortsteil Zarnewenz-Oberdorf“ 
gemäß § 34 i. V. m. § 13 BauGB. Inhalt der Änderung ist im 

-
zen um 3,0 m in Richtung Norden auf dem Flurstück 65/5, 
Flur 1, Gemarkung Zarnewenz sowie die entsprechende 
Umverlegung von Ausgleichsflächen.

2. Der Geltungsbereich befindet sich im nordöstlichen Bereich 
der rechtskräftigen Satzung (s. Anlage). Die Anlage ist Be-
standteil des Beschlusses.

3. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Aufstellungsbe-
schluss ortsüblich bekannt zu machen.

4. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Selmsdorf billigt den 
vorliegenden Entwurf der 1. Änderung der Klarstellungs- 
und Ergänzungssatzung und den Entwurf der Begründung 
dazu.

5. Der betroffenen Öffentlichkeit ist gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 
BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb einer an-
gemessenen Frist zu geben. Bei der Beteiligung ist darauf 
hinzuweisen, dass während der Beteiligungsfrist Stellung-
nahmen abgegeben werden können und dass nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über die Satzung unberücksichtigt bleiben können. Die 
von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sind von der Auslegung zu informieren.

6. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Beteiligung der be-
troffenen Öffentlichkeit durchzuführen.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig mit
11  Ja-Stimmen

Beschlussfassungen zur Aufgabenübertragung der örtl. 
Rechnungsprüfung und Änderung der Hauptsatzung der 
Gemeinde Selmsdorf, Vorlage: VO/1/0144/2015-1
Beschluss:
1.) Die Gemeindevertretung Selmsdorf beschließt die Aufhebung 

der am 12.03.2015 unter TOP 10 gefassten Beschlüsse.
UND
2.) Die Gemeindevertretung Selmsdorf beschließt die Aufhe-

bung des am 03.07.2014 unter TOP 10 gefassten Beschlus-
ses zur Bildung eines gemeinsamen Rechnungsprüfungs-
ausschusses unter entsprechender Hauptsatzungsregelung.

UND

3.) Die Gemeindevertretung Selmsdorf beschließt gemäß § 36 
Abs. 2 S. 6 KV M-V i. V. m. § 1 Abs. 2 KPG M-V die Über-
tragung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung auf 
den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Schönberger 
Land.

UND
4.) Die Gemeindevertretung Selmsdorf beschließt die 1. Sat-

zung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Selms-
dorf.

Abstimmungsergebnis:
10 Ja-Stimmen
1  Gegenstimme
-  Enthaltung

Beratung zur Hauptsatzungsänderung
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt den § 12 Entschädigungs-

§ 12
Entschädigungsordnung
(1) Die Gemeinde gewährt Aufwandsentschädigungen für eh-
renamtliche Tätigkeit. Die Aufwandsentschädigung wird in Form 
einer pauschalierten funktions- oder sitzungsbezogenen Auf-
wandsentschädigung gezahlt.
(2) Folgende Funktionsträger erhalten nach der Entschädi-
gungsverordnung eine monatliche funktionsbezogene Aufwand-
sentschädigung:
1. der Bürgermeister 900,00 EUR,
2. die Vorsitzenden der Fraktionen 100,00 EUR,
3. die Vorsitzenden der Ortsteilvertretungen 20,00 EUR.
Die Vorsitzenden der Ortsteilvertretungen erhalten als Mitglied 
der Gemeindevertretung oder als sachkundiger Einwohner für 
die Teilnahme an einer Sitzung der Gemeinde zusätzlich ein 
Sitzungsgeld nach Abs. 4 Nr. 1 bis 3.
(3) Die Stellvertreter der in Absatz 2 genannten Funktionsträger 
erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung für die 
Dauer der Vertretung des Funktionsträgers eine funktionsbezo-
gene Aufwandsentschädigung in Höhe von einem Dreißigstel 
der Entschädigung des zu vertretenden Funktionsträgers pro 
Tag der Vertretung. Die Zahlung erfolgt für den abgelaufenen 
Monat und muss durch die Empfängerin oder den Empfänger 
schriftlich beantragt werden.
(4) Sitzungsbezogene Aufwandsentschädigungen nach Maßga-
be der Entschädigungsverordnung werden wie folgt gezahlt:

Gremium/Anspruchsberechtigte/Betrag
1. Sitzungen der Gemeindevertretung; Mitglieder der Gemein-

devertretung (ausgenommen Funktionsträger nach Abs. 2 
Nr. 1 und 2) 30,00 EUR.

2. Sitzungen der Ausschüsse; Mitglieder der Ausschüsse (aus-
genommen Funktionsträger nach Abs. 2 Nr. 1 und 2); 30,00 
EUR.

3. Sitzungen der Ausschüsse; Leiter der Sitzung (ausgenom-
men Funktionsträger nach Abs. 2 Nr. 1 und 2); 45,00 EUR.

4. Sitzungen der Fraktionen; Mitglieder der Fraktionen (aus-
genommen Funktionsträger nach Abs. 2), sachkundige Ein-
wohner, sofern eine Ausschusssitzung/Sitzung der Gemein-
devertretung vorbereitet wird; 30,00 EUR.

5. Sitzungen der Ortsteilvertretungen; Mitglieder der Ortsteil-
vertretungen (ausgenommen Vorsitzende der Ortsteilvertre-
tungen); 20,00 EUR.

(5) Für ehrenamtlich Tätige wird entgangener Arbeitsverdienst, 
die Zahlung der Reisekostenvergütung und der Betreuungs-
kosten auf Antrag gemäß Entschädigungsverordnung in der 
nachgewiesenen Höhe ersetzt. Für die Teilnahme an reprä-

-
tiver Aufgaben, wie z. B. Geburtstage, Jubiläen, Beerdigungen, 
Empfänge, etc. kann kein Ersatz entgangenen Arbeitsverdiens-
tes geltend gemacht werden.
(6) Gemäß § 71 Abs. 5 KV M-V sind Vergütungen, Sitzungs-
gelder und Aufwandsentschädigungen aus einer Tätigkeit als 
Vertreter der Gemeinde in Unternehmen und Einrichtungen in 
einer privaten Rechtsform an die Gemeinde abzuführen. Das 
gilt nur soweit sie die Höhe der tatsächlichen finanziellen Auf-
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wendungen überschreiten. Die finanziellen Aufwendungen sind 
nachzuweisen. Ist der Nachweis nicht möglich, sind Entschädi-
gungen, die den Betrag von 400,00 EUR je Sitzung überschrei-
ten, abzuführen.
(7) Der entgangene Arbeitsverdienst wird nach Maßgabe der 
Entschädigungsverordnung auf Antrag in der nachgewiesenen 
Höhe neben den Aufwandsentschädigungen gesondert ersetzt. 
Die Zahlungen für entgangenen Arbeitsverdienst unterliegen 
den Bedingungen der Nachweispflicht und sind vom Bürgermei-
ster sowie einem seiner Stellvertreter handschriftlich zu unter-
zeichnen und mit Dienstsiegel zu versehen. Die Ansprüche auf 
Ersatz des entgangenen Arbeitsverdienstes sind nicht übertrag-
bar und im Folgemonat des Entstehens abzurechnen. Die Auf-
zeichnungsunterlagen sind dem Hauptausschuss zur Prüfung 
und Bestätigung in der jeweils nächsten Sitzung vorzulegen.
(8) Für die Durchführung der wöchentlichen Sprechstunde des 
Bürgermeisters oder seines Stellvertreters kann kein Ersatz ent-
gangenen Arbeitsverdienstes geltend gemacht werden.

Abstimmungsergebnis:
9  Ja-Stimmen
2  Gegenstimmen
-  Enthaltung

Beteiligung der Wohnsitzgemeinde nach dem Kindertages-
förderungsgesetz M-V (KiföG M-V) für die Kita Selmsdorf 
ab 01.04.2015, Vorlage: VO/1/0167/2015
Beschluss:
Die Gemeinde Selmsdorf beschließt folgende finanzielle Betei-
ligung der Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthaltes (§ 20 Ki-
föG) mit 50 % für Krippe, Kiga und Hort für den Zeitraum ab 
01.04.2015 inklusive der daraus resultierenden überplanmä-
ßigen Ausgabe von 16.500,- EUR für die HHSt. 36100.54159 
sowie die vereinbarten Zins- und Tilgungskosten pro Platz:
1.
Einrichtung/Träger Betreuungsart WSA* in EUR
  50 %
Krippe ganztags 275,50
Selmsdorf Teilzeit 187,40
  halbtags 144,84

Kiga ganztags 137,74
Selmsdorf Teilzeit 104,36
  halbtags 89,41

Hort ganztags 98,99
Selmsdorf Teilzeit 70,38

* zzgl. 15,69 EUR pro Krippenplatz und 16,07 EUR pro Kinder-
gartenplatz zur Tilgung - Anbau Kita Selmsdorf/Sanierung Fas-
sade

2.
Einrichtung/Träger Betreuungsart Elternbeitrag
  in EUR 
    50 %
Krippe ganztags 275,49
Selmsdorf Teilzeit 187,39
  halbtags 144,84

Kiga ganztags 137,73
Selmsdorf Teilzeit 104,35
  halbtags 89,40

Hort ganztags 98,98
Selmsdorf Teilzeit 70,38

Abstimmungsergebnis:
einstimmig mit
11  Ja-Stimmen

Antrag der BFS Fraktion zur 2. Änderung der Haupt-
satzung der Gemeinde Selmsdorf vom 6. Februar 2015, 
hier: Paragraph 12 Entschädigungsverordnung, Vorlage: 
VO/7/0011/2015
Beschluss:

01.05.2015 die Gewährung einer Aufwandsentschädigung von 

1.080,00 EUR monatlich für den Bürgermeister. Die Hauptsat-
zung der Gemeinde Selmsdorf - § 12 Entschädigungsordnung 
- ist entsprechend anzupassen.

Abstimmungsergebnis:
Herr Kniep nein
Herr Fischer nein
Frau Hendreich nein
Herr Teggatz nein
Herr Albeck nein
Frau Streckert nein
Herr Stoeter nein
Herr Kreft nein
Herr Gutschke ja
Herr Seibt ja
Herr Mühlenberg ja

Beschluss

01.05.2015 die Gewährung einer Aufwandsentschädigung von 
150,00 EUR monatlich für den 1. stv. Bürgermeister. Die Haupt-
satzung der Gemeinde Selmsdorf - § 12 Entschädigungsord-
nung - ist entsprechend anzupassen.

Abstimmungsergebnis:
Herr Kniep nein
Herr Fischer nein
Frau Hendreich ja
Herr Teggatz ja
Herr Albeck Enthaltung
Frau Streckert ja
Herr Stoeter ja
Herr Kreft ja
Herr Gutschke ja
Herr Seibt ja
Herr Mühlenberg ja

Antrag der SPD-Fraktion zur Durchführung des SPD-Famili-
enfestes im Dorfpark
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, dem Antrag des SPD-Orst-
vereins stattzugeben.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig mit
9  Ja-Stimmen

Anstehende Sitzungstermine im  
Amtsbereich des Amtes Schönberger Land 
im Monat Juni/Juli 2015

(Soweit bis Redaktionsschluss bekannt!)
(Vorbehaltlich Änderungen!)

Stadt/Gemeinde Sitzungs- Gremium
 datum  
Stadt Dassow 29.06.2015 Ausschuss für Soziales, 

Bildung und Kultur
 01.07.2015 Ausschuss für Stadtent-

Tourismus
 02.07.2015 Hauptausschuss
 14.07.2015 Stadtvertretung
Gemeinde Grieben 30.06.2015 Gemeindevertretung
Gemeinde Lüdersdorf 30.06.2015 Gemeindevertretung
 02.07.2015 Ausschuss für Schule, Ju-

gend, Kultur und Sport
 07.07.2015 Bauausschuss
 14.07.2015 Finanzausschuss
Gemeinde Selmsdorf 09.07.2015 Gemeindevertretung
 16.07.2015 Bau- und Umweltaus-

schuss



Ausschreibung eines Flurstückes

Die Stadt Schönberg schreibt das Flurstück 233 der Flur 1, 
Gemarkung Schönberg (belegen in der Ratzeburger Straße) 
zur Verpachtung aus.

Es handelt sich um eine Fläche in Größe von 8.605,00 qm. 

Das Mindestgebot beträgt 200,00 EUR/Jahr. Angebote sind 
bis zum 01.08.2015 abzugeben beim:
Amt Schönberger Land
Fachbereich IV
Am Markt 15
23923 Schönberg

Programm 10. Stadtfest Schönberg

Freitag, der 03.07.2015 ab 17:00 Uhr
Bühne an der Amtsstraße
17:00 Uhr DJs legen auf
21:00 Uhr Open-air-Konzert des
 Schönberger Musiksommers 
danach  Party DJ legt auf 
 open end

Bühne am Markt
19:00 Uhr Maria Daniel und ihre Gitarre
20:00 Uhr Reuters Fritzen zu Gast
ab 21:00 Uhr Party DJ legt  auf open end

Samstag, der 04.07.2015 ab 11:30 Uhr
Bühne an der Amtsstraße
12:00 Uhr Eröffnung des Stadtfestes
13:00 Uhr Tanzlüd stellen sich vor 
 Parforcehornbläsergruppe „Maurinetal“
 Vereine der Stadt stellen sich vor (Verein „Haus 

des Kindes“, Kirchenmäuse, Tanzkreis der St.-
Laurentius-Kirche u. v. m.

 Ernst-Barlach-Gymnasium mit Elternchor
17:00 Uhr Party DJ legt auf

01:00 Uhr
ca. 23:00 Uhr großes Feuerwerk
ab 01:00 Uhr Party DJ legt auf open end

Bühne am Markt
ab 14:00 Uhr Musik am laufenden Band mit den Gruppen 

-
schatten, Maudite, DaSKArtell u. a.

ab 22:00 Uhr Party DJ legt auf open end

Sontag, der 05.07.2015 ab 10:00 Uhr
10:00 Uhr Gottesdienst in der St.-Laurentius-Kirche

Bühne an der Amtsstraße
11:00 Uhr Roland Zech - Programm für Kinder
13:00 Uhr Geschichtenerzählerin Birte Lange unterhält die 

Kinder

Bühne am Markt

Die Teilnehmer am Festumzug treffen sich am Samstag um 
11:00 Uhr an der Palmberghalle und melden sich bitte bei Herrn 
Aurich zur Zusammenstellung des Umzugs.
Der Umzug beginnt um 11:30 Uhr und endet an der Amtsstraße 
mit der Eröffnung des Festes durch den Bürgermeister.
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Was erwartet die Besucher sonst noch?

-
lischen Schule

Veranstaltungsorte mit den Parkmöglichkeiten - jedermann 
kann gegen kleines Entgelt mitfahren

http://www.schoenberger-musiksommer.de/
http://stadtfest-schoenberg.jimdo.com/
https://www.facebook.com/schoenberginmecklenburg
http://www.maho-events.de/termine-events.html

Schnelleres Internet für das Ortsnetz Dassow

st 1800 Haushalte bis 1. Hälfte 2016

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Stadt Dassow mit 
den Ortsteilen Dassow, Feldhusen, Groß Voigtshagen, Jo-
hannstorf, Klein Voigtshagen, Pötenitz, Prieschendorf, Ro-

Ortsnetzes 038826 - können demnächst ultraschnell über die 
weltweite Datenautobahn fahren: Die Geschwindigkeit der Da-
tenübertragung wird je nach Entfernung zum Schaltgehäuse bis 
zu 50.000 Kilobits pro Sekunde (KBit/s) im Download erreichen. 
Die Telekom beginnt in diesen Tagen mit dem Ausbau in die-
sem Bereich. Davon betroffen sind fast 1800 Haushalte und Be-
triebe. Um die Bürgerinnen und Bürger im Bereich des 038826 
besser versorgen zu können, wird die Deutsche Telekom fast 
60 Kilometer Kabel neu verlegen und 16 Schaltverteiler neu 
aufstellen.
Im Zuge dieser Netzmodernisierung wird es auch zu umfang-
reiche Tiefbauarbeiten kommen. Die neuen Schaltverteiler 
enthalten modernste Technik und ermöglichen so höhere Ge-
schwindigkeiten beim Surfen. Auch die komplette Technik in 
einer Vielzahl der Häuser im Ortsnetz 038826 muss ausge-
wechselt werden. Die Telekom-Techniker werden daher auf die 
Hauseigentümer zugehen, um Termine zur Demontage vor Ort 
zu vereinbaren. 
Die Bürgerinnen und Bürger werden informiert, sobald das Netz 
fertig gebaut und die neuen Produkte für sie buchbar sind. Die 
Telekom plant, den Umbau im Bereich des Ortsnetz 038826 bis 
Ende des 1. Halbjahres 2016 abzuschließen. Bereits fertige Ab-
schnitte werden auch vor diesem Datum freigegeben und ste-
hen damit den Kunden zur Verfügung. Darüber wird die Tele-
kom separat informieren. „Damit ist eine zukunftsfähige Lösung 
gefunden worden, die wichtig ist für die weitere wirtschaftliche 
Entwicklung in der Stadt und im Landkreis. Auch die ansäs-
sigen Unternehmen profitieren von diesem Standortvorteil, denn 
Breitbandverbindungen sind aus dem Alltag nicht mehr wegzu-
denken“, so der als Ansprechpartner für Kommunen zum Breit-
bandausbau zuständige Telekom-Techniker, Michael Martin. 
„Mit Übertragungsraten von bis zu 50 Megabits pro Sekunde er-
halten die Bürgerinnen und Bürger Breitbandanbindungen, die 
es bisher überwiegend nur in Ballungsgebieten gibt“.

DSL-Ausbau im ländlichen Raum: Eine Herausforderung
Der ländliche Breitband-Ausbau stellt privatwirtschaftliche Te-
lekommunikationsunternehmen vor eine Herausforderung. Der 

Telekommunikationsunternehmen (von 67,3 Milliarden Euro 
2005 auf 58,4 Milliarden Euro; Quelle: Bundesnetzagentur). 
Geld, das vor allem den Unternehmen fehlt, die selbst in den 

Netzausbau investieren. Dennoch wendet die Telekom pro Jahr 
rund drei Milliarden Euro für den Netzausbau auf. Eine große 
Leistung für ein privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen. 

-
schluss auch auf dem Land ist, treibt die Deutsche Telekom seit 
Jahren den Breitband-Ausbau nach Kräften voran“, sagt Tele-

Hintergrund: Mehr Breitband für alle
Die Internetgeschwindigkeit hängt davon ab, wie nah jemand 
am nächsten Schaltverteiler wohnt. Die Telefonleitung, über die 
der Datenstrom ab der Vermittlungsstelle geschickt wird, dämpft 
das Signal Meter um Meter. Ab einer Entfernung von rund fünf 
Kilometern spielt die Technik nicht mehr mit. Interessierte Bür-
gerinnen und Bürger können sich in Kürze auf der Internetseite 
www.telekom.de/schneller über Angebote und Ansprechpartner 
informieren.

Wie Kundinnen und Kunden an das schnellere Internet 
kommen

-
sen die Kunden im Ortsnetz 038826,die von den neuen Ge-
schwindigkeiten profitieren wollen, selber aktiv werden und ih-
ren Vertrag erweitern oder einen Neuvertrag mit der Telekom 
schließen: Dafür stehen die Mitarbeiter an der kostenfreien Te-
lekom-Hotline 0800 330 3000 zur Beratung zur Verfügung. Über 
die Internetseite www.telekom.de/schneller können sich Kunden 
über Angebote und Ansprechpartner informieren.

Deutsche Telekom AG

Pressesprecher
Tel.: 030 835382310
E-Mail: georg.vonwagner@telekom.de

Schnelles Internet von Filiago  
auch ohne Glasfaser

Satelliteninternet ermöglicht auch in Niendorf,  
Amt Schönberg-Land Übertragungsraten  
von bis zu 20 Mbit/s

Niendorf/Bad Segeberg, 01. Juni 2015
In manchen Orten ist der Ausbau des schnellen Internets schon 
abgeschlossen, bevor er überhaupt begonnen hat. Die Vorga-
ben der Bundesregierung sind durch die kabelgebundenen An-
bieter bereits erfüllt. Ein weiterer Ausbau findet nur noch bei 
einer entsprechenden Rentabilität statt. Die Investitionssumme 
ist erheblich: Ein VDSL-Anschluss kostet den Anbieter durch-
schnittlich 3.500 bis 6.000 Euro. Ein Glasfaseranschluss kostet 
ein Vielfaches. Dass sich die großen Anbieter aus der Erschlie-
ßung der weißen Flecken immer mehr zurückziehen, liegt auf 
der Hand. Sie forcieren lieber den Ausbau der bereits bestehen-

verfügbar ist, wird auch in naher Zukunft keines hinkommen.
Es gibt jedoch alternative Technologien, die auch in den wei-
ßesten Flecken schnelle und stabile Internetzugänge ermögli-
chen. „Wo wir sind, ist Internet“ - mit diesem Slogan versorgt 

der Breitbandversorgung“, erklärt Janpeter Bendfeld, regio-

ermöglichen standortunabhängig Internet via Satellit mit Über-
tragungsraten von bis zu 20 Mbit/s. Damit ist Satelliteninternet 
sogar schneller als die herkömmliche DSL-Leitung mit gerade 
einmal maximal 16 Mbit/s. Unsere modernen Anlagen sind in 
der Lage, Daten sowohl zu empfangen als auch zu versenden. 
Es wird außer einem Stromanschluss und eine freie Sicht auf 
den genutzten Satelliten nichts weiter benötigt.“ Insbesondere 
in bisher wenig oder gar nicht erschlossenen Regionen erfreut 



-
rer Beliebtheit. Die Installation kann, je nach Tarif, in Eigenar-
beit übernommen werden und ist nicht aufwändiger als bei einer 
Satelliten-TV-Antenne. Die Kosten für einen solchen Internetan-
schluss liegen je nach Übertragungsgeschwindigkeit zwischen 
19,95 Euro und 49,95 Euro monatlich. Telefonie ist via Satellit 
ebenfalls ohne Einschränkung möglich und wird von FILIAGO 
gleich mit angeboten. 
Am 08. Juli 2015 kommt die FILIAGO nach Niendorf. Im Ge-
rätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Niendorf stellt sie um 
19:00 Uhr allen Niendorfern und weiteren Interessierten die 
Vorteile von Satelliteninternet dar. 

auf www.filiago.de sowie auf der Facebook Präsenz www.face-
book.com/filiago.

Fischereischeinprüfung

Hiermit wird gem. § 2 Abs. 1 Fischereischeinprüfungsverord-
nung der nächste Prüfungstermin für das Amt Schönberger 
Land bekannt gegeben:
Mittwoch, 22.07.2015, 14:00 Uhr
In Selmsdorf, Neue Reihe 30, Schulgebäude

Prüfungstermin beim Amt Schönberger Land, Ordnungsamt, 
Dassower Straße 4, Zimmer 102, 23923 Schönberg, schriftlich 
zur Prüfung anzumelden. Anmeldeformulare für die Prüfung 
liegen zur Abholung bereit oder sind auf der Homepage unter 
www. schoenberger-land.de herunterzuladen.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Langer unter Tel. 
038828 330-135 gern zur Verfügung.

Amt Schönberger Land
Ordnungsamt
Dassower Straße 4
23923 Schönberg

Sommerfest 2015  
der Seniorengemeinschaft  
in Roduchelstorf-Cordshagen

Das 12. Sommerfest der Gemeinschaft findet am Donners-
tag, den 23. Juli 2015 um 14:30 Uhr in Roduchelstorf statt.

-
schaft der Senioren und laden herzlich ein, dabei zu sein. 
Sagen allen Sponsoren „Danke“, die es in all den Jahren 
möglich gemacht haben, dass wir schöne Nachmittage und 
Stunden in der Seniorengemeinschaft erleben konnten.

Seniorengemeinschaft
Roduchelstorf-Cordshagen

Foto: I. Mittmann

Menzendorf feiert Dorffest
am Samstag, den 11. Juli 2015 am See
Dazu begrüßen wir alle Bürger und Gäste auf 
das Herzlichste. 
Unser Programm für 2015:
12:30 Uhr Anpfiff Fußballturnier 
 (mit 7 Mannschaften)

 (Anmeldung 12:00 - 12:30 Uhr 
 Regeln siehe Rückseite)
14:30 Uhr Kaffeetafel mit selbstgebackenem Kuchen und 

Eis. Für unsere kleinen Gäste halten wir zur glei-

-
führt. Auch eine Hüpfburg steht bereit.

20.00 Uhr Tanzveranstaltung im Festzelt für 
Jedermann mit DJ Mirco sowie 
einer Tombola und einer Bar

 Einlass ab 19:30 Uhr, 
 Eintritt 4,00 EUR

Für Essen und Trinken wird mit verschiedenen 
Fischbrötchen und Saftigem vom Grill den 
ganzen Tag über gesorgt!

Regeln Pfahlsitzen:
5 Pfähle, auf denen Sitzgelegenheiten in ca. 3 m Höhe befestigt 
sind, werden aufgestellt. Die Teilnehmer müssen mindestens 
18 Jahre alt sein. Bei mehr als 5 Teilnehmern entscheidet das 
Los.
Eine halbe Stunde vor Beginn müssen die Teilnehmer eine be-
stimmte Menge Flüssigkeit zu sich nehmen (kein Alkohol vor 

Die Teilnehmer werden mit Sonnen- oder Regenschirm und Ge-
tränken ausgerüstet, die sie während des Sitzens zu sich neh-
men müssen.
Sieger ist, wer am längsten auf seinem Pfahl aushält ohne ihn 
einmal zu verlassen.
Preisgelder dürfen nicht geteilt werden.

Veranstaltungskalender  
der Stadt Schönberg Juli 2015

Datum Veranstaltung Veranstalter 
02.07.2015 29. Schönberger  Evangelische
 Musiksommer:  Kirchengemeinde
 SOS-Kinderkonzerte
 in der St.-Laurentius-Kirche
 Beginn: 9:30/11:30 Uhr
03.07.215 29. Schönberger  Evangelische 
 Musiksommer:  Kirchengemeinde
 SOS-Kinderkonzerte
 in der St.-Laurentius-Kirche
 Beginn: 9:30/11:30 Uhr
03.07. -  10. Stadtfest Stadt Schönberg
05.07.2015 Programm - siehe extra 
 Artikel
04.07.2015 Backtag/Führung Volkskundemuseum
 im Volkskundemuseum  Schönberg
 Schönberg
06.07.2015 29. Schönberger  Evangelische
 Musiksommer:   Kirchengemeinde
 SOS-Kinderkonzerte
 in der St.-Laurentius-Kirche
 Beginn: 9:30/11:30 Uhr
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Datum Veranstaltung Veranstalter 
07.07.2015 29. Schönberger  Evangelische
 Musiksommer:  Kirchengemeinde
 SOS-Kinderkonzert
 in der St.-Laurentius-Kirche
 Beginn: 9:30 Uhr
07.07.2015 29. Schönberger  Evangelische 
 Musiksommer:  Kirchengemeinde
 Jugendkonzert
 in der St.-Laurentius-Kirche
 Beginn: 13:00 Uhr
07.07.2015 29. Schönberger  Evangelische
 Musiksommer:  Kirchengemeinde
 Konzert „Adressat 
 Unbekannt“
 in der St.-Laurentius-Kirche
 Beginn: 20:00 Uhr
07.07.2015 Fahrt nach Rostock,  BRH-
 Besuch der Ostsee- Seniorenverband
 Zeitung, Frühstücksbüfett,  Schönberg
 Schifffahrt nach 

 Freizeit 
10.07.2015 Sommerfest  Verein „Haus des
 Kita „Regenbogen“ Kindes“ e. V.
11.07.2015 Sommerfest „Kinderhaus“ Verein „Haus des 
  Kindes“ e. V.
11.07.2015 gemeinsames Zeltlager  Stadtjugendring u. 
 des Stadtjugendringes für  DRK-OV Schönberg
 Kinder u. Jugendliche auf 
 dem Gelände des 
 Badeteiches/Naturbades
14.07.2015 29. Schönberger  Evangelische 
 Musiksommer: Konzert Kirchengemeinde

 Konzerte in der 
 St.-Laurentius-Kirche
 Beginn: 20:00 Uhr
17.07.2015 29. Schönberger  Evangelische 
 Musiksommer:  Kirchengemeinde
 late night concert
 „Massoud Godemann Trio“
 in der St.-Laurentius-Kirche
 Beginn: 22:30 Uhr
21.07.2015 29. Schönberger  Evangelische 
 Musiksommer: Konzert Kirchengemeinde
 „Neuer Glanz & Neues 
 Elend“ in der St.-Laurentius-
 Kirche
 Beginn: 20:00 Uhr
24.07.2015 29. Schönberger  Evangelische 
 Musiksommer:  Kirchengemeinde
 I. Freitagsorgel - 
 Johann Sebastian Bach
 in der St.-Laurentius-Kirche
 Beginn: 18:30 Uhr
28.07.2015 29. Schönberger  Evangelische
 Musiksommer: Konzert Kirchengemeinde
 Landesjugendorchester 
 Mecklenburg-Vorpommern
 in der St.-Laurentius-Kirche
 Beginn: 20:00 Uhr
29.07.2015 Fahrt nach Rehna,  BRH-
 Gadebusch - Klosterstadt  Seniorenverband
 Rehna, rund um den  Schönberg
 Burgsee, Kaffeetrinken im 
 Bahnhof Gadebusch
31.07.2015 29. Schönberger  Evangelische 
 Musiksommer:  Kirchengemeinde
 II. Freitagsorgel - 
 Felix Mendelssohn Bartholdy
 in der St.-Laurentius-Kirche
 Beginn: 18:30 Uhr

Volkskundemuseum in Schönberg e. V.

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Donnerstag von 13:00 bis 17:00, am Sonnabend 
von 13:00 bis 18:00 Uhr.

Bücherei Schönberg Verein K. U. K. e. V.

Feldstraße 28, 23923 Schönberg, 
Tel. 038828 238288 www.buecherei-schoenberg.de

Öffnungszeiten:
Dienstag: 14:30 - 18:30 Uhr
Mittwoch: 09:30 - 13:30 Uhr
Donnerstag: 14:30 - 18:30 Uhr
1. Samstag im Monat: 11:00 - 15:00 Uhr

Weitere Veranstaltungen  
des BRH Seniorenverband Schönberg

Bund der Ruheständler, Rentner und Hinterbliebenen 
Ortsverband Schönberg:

Datum Veranstaltung Veranstalter 

 gymnastik Gruppe I 
 in der Ostseetherme 
 in Boltenhagen

 gymnastik Gruppe II 
 in der Ostseetherme 
 in Boltenhagen
Jeden Donnerstag 14:00 - 15:00 Uhr  BRH
 Seniorensport - in 
 „Rudis Kl. Volkshaus“ 

Weitere Sportangebote in der Palmberghalle

Hier kann man ohne Anmeldung vorbeischauen und mitma-
chen!

Montag 17:30 - 18:30 Uhr Rückentraining 
 19:00 - 20:00 Uhr Body-Fitness
Dienstag 19:00 - 20:00 Uhr Fatburner
Mittwoch 18:00 - 22:00 Uhr Badminton
Donnerstag 19:00 - 20:00 Uhr Rückentraining

Angebote des Vereins  
„Jugend und Freizeit“ e. V.

immer montags 20:00 - 22:00 Uhr  Volleyball
nur im Sommer  19:00 - 20:30 Uhr  Fußball auf dem 
montags  Sportplatz in der 
  Amtsstraße) 
immer mittwochs 19:00 - 20:30 Uhr  Fußball
  (im Sommer auf 
  dem Sportplatz 
  in der Amtsstraße)
immer donnerstags 17:00 - 18:30 Uhr  Badminton
 20:00 - 22:00 Uhr  Volleyball

Veranstaltungen  
der DRK-Familienbildungsstätte

Pelzerstraße 15, 23936 Grevesmühlen, Tel.: 03881 759522, 
Fax: 03881 2413

Wochentag Uhrzeit Veranstaltungsort Veranstaltung 
montags 15:00 - 16:00 Schönberg  Osteoporose-
  Gymnastikraum der gymnastik
  Palmberghalle
 16:30 - 17:30 Schönberg  Osteoporose-
  Gymnastikraum der gymnastik
  Palmberghalle



 18:30 - 20:00 Schönberg  Hatha-Yoga
  Gymnastikraum der 
  Palmberghalle
dienstags 
  Katharinenhaus  gymnastik
 18:30 - 20:00 Schönberg  Hatha Yoga
  Katharinenhaus
donnerstags 18:00 - 19:00 Schönberg Fit ab 40
  Palmberghalle

Veranstaltungen des DRK-Ortsvereins

immer montags
18:00 - 19:00 Uhr Schwimmen lernen für  Lübeck 
 Kinder Schwimmhalle in 
  Kücknitz (1 Bahn)
19:00 - 20:00 Uhr Rettungsschwimmertraining  Lübeck 
 für Kinder und Jugendliche  Schwimmhalle in 
  Kücknitz (2 Bahnen)
20:00 Uhr Rettungsschwimmertraining Lübeck
 für Erwachsene Schwimmhalle in
  Kücknitz (1 Bahn)
immer mittwochs

17:30 - 19:00 Uhr  Hauptstr. 20 
  (an der Schule)

Veranstaltungskalender  
der Gemeinde Lüdersdorf im Juli 2015

Sie wissen noch nicht was der Juli für Sie bereit hält?
Dann besuchen Sie doch einfach die bunten Veranstaltungen in 
Lüdersdorf!

immer dienstags
Treff der Singergruppe „HARMONIE“

Veranstalter:  Seniorenverband BRH-OV Lüdersdorf

Seniorentreff

Veranstalter: Volkssolidarität Lüdersdorf

immer mittwochs
Skatnachmittag 

Veranstalter:  Seniorenverband BRH-OV Lüdersdorf

Donnerstag, 09.07.15, 23.07.15 Spielnachmittag (auch für 
Nichtmitglieder des BRH)

Veranstalter: Seniorenverband BRH-OV Lüdersdorf

Angebote des Sportverein Lüdersdorf 96 e. V.

(Informationen: Klaus Tietze: 01749775630)

Dienstag Fußball für Erwachsene 19:00 - 21:00 Uhr
Mittwoch Fußball 
 für Kinder 10 - 14 Jahre ab 17:00 Uhr
Mittwoch Fitness und Gymnastik 
 für Frauen 19:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch Badminton allgemein 20:00 - 21:30 Uhr
Donnerstag Fußball für Erwachsene 19:00 - 21:00 Uhr
Donnerstag Volleyball allgemein 20:15 - 21:45 Uhr

Angebote des Bushido Sportverein 
Wahrsow e. V.
Sportarten und Trainingszeiten in der neuen Sporthalle 

Judo
Montag  17:00 bis 18:00 Uhr für Kinder vom 5. bis 
  zum 6. Lebensjahr
Montag  17:00 bis 18:30 Uhr für Kinder vom 7. bis 
  zum 12. Lebensjahr
Montag  18:30 bis 20:00 Uhr  für Jugendliche ab 
  dem 13. Lebensjahr und 
  Erwachsene
Mittwoch  17:00 bis 18:30 Uhr  für Kinder vom 7. bis 
  zum 12. Lebensjahr
jeweils am  20:00 bis 21:30 Uhr „offene Matte“ für 
letzten Freitag   Jugendliche 
im Monat  ab 16 Jahre und 
  Erwachsene

Mutter-Kind-Turnen und Kinderturnen
Montag: 16:00 - 17:00 Uhr  für 1- und 2-jährige 
  Kleinkinder und
 17:00 - 18:00 Uhr für 3- bis 5-jährige Kinder

Bodyforming
Montag  18:05 - 18:55 Uhr  für Jugendliche und 
  Erwachsene

Hatha-Yoga
Montag  19:00 - 20:15 Uhr 

Body Skills
Mittwoch  von 18:00 - 19:00 Uhr und 
 von 19:00 - 20:00 Uhr

Taekwondo
Dienstag  18:30 - 19:30 Uhr  für Kinder und 
  Jugendliche
Donnerstag  18:30 - 19:30 Uhr  für Kinder und 
  Jugendliche

Turnen, Akrobatik und Zirkus
Freitag  16:30 - 18:00 Uhr 

Zumba
Freitag  18:00 - 19:00 Uhr  für Erwachsene

www.bsv-wahrsow.de

Angebote des Sport und Freizeit  
Herrnburg e. V.

Kontakt: 038821 688371 oder E-Mail: info@sf-herrnburg.de

Wochentag/
Sporthalle an der Grundschule  SFH Vereinsheim 
Herrnburg  Gärtnereiweg 9
________________________________________________________
Montag:
15:00 - 16:30 Uhr Zirkus-Kleine  15:30 - 16:30 Uhr  Senioren-
 Konfettis  sport 60+
16:30 - 18:00 Uhr Zirkus Konfettis  17:00 - 18:30 Uhr  Qigong
 Jugendgruppe

20:00 - 22:00 Uhr Tischtennis 20:00 - 21:00 Uhr  Bodyforming 

Dienstag:
15:00 - 15:45 Uhr Turnen Kinder  18:00 - 19:15 Uhr Rückenfit
 4 - 5 Jahren

15:45 - 16:30 Uhr Turnen Kinder 
 2 - 4 Jahren
16:30 - 17:15 Uhr Kinderturnen
18:30 - 19:30 Uhr  Zumba
19:30 - 20:30 Uhr Rückenfit/
 Funktionsgym.
20:30 - 22:00 Uhr  Freizeitfußball

Mittwoch:
15:00 - 15:45 Uhr Kinderturnen  16:30 - 18:00 Uhr Housedance
 Kinder 4 - 6 J.
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15:45 - 16:30 Uhr Eltern-Kind- 18:00 - 19:00 Uhr  Sport 40+
 Turnen 2 - 4 J.
16:30 - 17:15 Uhr Eltern-Kind-
 Turnen 2 - 4 J.
18:00 - 22:00 Uhr Tischtennis

Donnerstag:
18:00 - 19:30 Uhr Sportmix
19:30 - 22:00 Uhr  Badminton 30+

Freitag:
17:30 - 19:00 Uhr Just For Fun 16:00 - 18:00 Uhr  Ballett
 Volleyball 
19:00 - 22:00 Uhr  Volleyball 
 Jugendliche/Erw.
Samstag:  11:30 - 12:30 Uhr Step Aerobic

Doppelkopf im SFH Vereinsheim , Gärtnereiweg 9, freitags, 20;00 
Uhr zu den geraden Wochenenden
Kontakt: Gerhard Müller-Hagen, 038821 60087

Dassower Jugend-, Kultur und  
Freizeitverein e. V.

Träger der Familienbegegnungsstätte Dassow
Die Familienbegegnungsstätte wurde am 11. Januar 2002 eröffnet 
und ist ein kulturelles Zentrum unserer Stadt Dassow geworden. Von 
April bis Dezember 2012 wurde das „Alte Rathaus“ saniert. Gepflegte, 
helle, freundliche Räume, in denen die Mitglieder unseres Vereins Sie 
herzlich willkommen heißen, laden ein die kulturellen Angebote anzu-
nehmen.

Montag
14:00 - 15:30 Uhr Gehirnjogging und Gedächtnistraining
14:30 - 17:00 Uhr Kurse: „Töpfern und Kreatives Gestalten“
19:00 - 20:30 Uhr Yoga

Dienstag
14:00 - 16:30 Uhr Seniorenkaffee
15:00 - 17:00 Uhr Spiel- und Krabbelgruppe ab 6 Monate

Mittwoch
14:00 - 15:00 Uhr Seniorengymnastik
15:00 - 16:00 Uhr Vorträge (Pro Senior, etc.)

Donnerstag
14:00 - 16:30 Uhr Spielenachmittag für Jung und Alt
14:30 - 17:00 Uhr „Kreatives Gestalten“

Jeden 1. Dienstag im Monat
09:30 Uhr Frühstück mit prominenten Gästen

Jeden letzten Donnerstag im Monat
15:00 Uhr Geburtstagsfeier für die Geburtstage des 

Monats ab 70 Jahre

Geplant sind in loser Folge:
- Filmvorführungen, Buchlesungen, Liederabende
- gemeinsame Kochabende,
- Gartenfeste und Grillabende
- Kurse zur Förderung der Gesundheit: Yoga, Präventive Rü-

ckenschule und anderes mit fachlicher Anleitung

Diese Veranstaltungen werden rechtzeitig in der Presse bekannt gege-
ben!
Für alle wöchentlichen Angebote nehmen wir Anmeldungen an:
In der Begegnungsstätte von Montag bis Donnerstag ab 13:00 bis 17:00 
Uhr persönlich,
Telefon: 038826 88313 oder Handy: 015228172605 (Frau Stuppy)

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 13:00 bis 17:00 Uhr
 und nach Absprache

Heimatverein Dassow e. V.
Der Heimatverein Dassow e. V. kommt jeden 4. Donnerstag im Monat 
um 19:30 Uhr in der Altenteiler Kate zusammen.
Besichtigungen der Altenteiler Kate sind auf telefonische Anmeldung 
unter 038826 86123 ober 038826 60601 möglich.

Sportangebote des SV Dassow 24 e. V.:
Training in der Dornbuschhalle 
Montag Volleyball (versch.  16:30 - 20:30 Uhr
 Altersgruppen)
Dienstag Gymnastik (Damen) 19:30 - 20:30 Uhr
 Judo (Jugend,  17:00 - 19:30 Uhr
 danach Sen.)
Mittwoch Gymnastik „Zappelkrabben“ 15:00 - 16:00 Uhr
 Gymnastik „RSG Girls“ 15:00 - 17:00 Uhr
 Badminton 19:00 - 20:30 Uhr
Donnerstag Judo (Jugend, danach Sen.) 17:00 - 19:30 Uhr
 Basketball 17:00 - 18:30 Uhr
 Gymnastik (Senioren) 18:30 - 19:30 Uhr
 Sparte Radsport
 Di. + Do. beim Jugendclub ab 15:30 Uhr 

Fußball auf dem Sportplatz Dassow 
F-Jugend Montag und Mittwoch 16:30 - 18:00 Uhr
E-Jugend Montag und Do. 
 (Do. in Kalkhorst) 16:30 - 18:00 Uhr
D-Jugend Dienstag und Donnerstag 16:45 - 18:15 Uhr

1. Herren Dienstag und Donnerstag 19:00 - 21:00 Uhr
2. Herren Mittwoch 18:30 - 20:30 Uhr
Oldies Freitag ab 18:00 Uhr 

Die Selbsthilfegruppe Rheuma (der Rheumaliga Mecklenburg-Vorpom-
mern e. V.) im Amtsbereich Schönberger Land trifft sich: 
monatlich, jeweils am 4. Mittwoch des Monats um 17:00 Uhr

Kontakt: 038826 99043
Alle Rheumatiker und Interessierten sind willkommen.

gez. D. Krämling

Das Amt Schönberger Land gratuliert  
im Monat Juli zum Geburtstag

Herrn Hans-Jörg Abramowsky Dassow 80 Jahre
Frau Lotte Bahr Schönberg 84 Jahre
Frau Elfriede Beckmann Schönberg 83 Jahre
Frau Liesel Benz Dassow 84 Jahre

Frau Olga Bibow Dassow 82 Jahre

Frau Melitta Block Herrnburg 94 Jahre
Frau Gerda Bocksch Herrnburg 86 Jahre
Frau Irene Böttcher Benckendorf 83 Jahre

Frau Ursula Dallmann Herrnburg 80 Jahre
Frau Irmgard Deppner Dassow 70 Jahre
Herrn Otto Dieball Herrnburg 88 Jahre
Herrn Hans Ens Schönberg 75 Jahre
Frau Heidi Erb Herrnburg 75 Jahre
Frau Margarete Friederitz Palingen 90 Jahre
Frau Brigitte Fründt Lüdersdorf 70 Jahre
Frau Ute Garber Herrnburg 70 Jahre
Frau Ursula Gramckow Selmsdorf 85 Jahre
Frau Ella Grote Hof Lockwisch 75 Jahre



Herrn Harry Hebel Schönberg 84 Jahre
Frau Marta Heckert Schwanbeck 81 Jahre
Frau Edith Heidbreder Dassow 75 Jahre
Frau Petra Heike Herrnburg 70 Jahre
Herrn Joachim Heinemann Schönberg 70 Jahre
Fau Ruth Hitzigrat Schönberg 82 Jahre
Herrn Herbert Hock Dassow 80 Jahre

Herrn Jürgen Jaedicke Dassow 70 Jahre
Frau Jutta Käding Schönberg 80 Jahre
Frau Edith Kalfack Schönberg 88 Jahre

Frau Margarete Kinne Schönberg 92 Jahre

Herrn David Koppel Schönberg 83 Jahre
Herrn Horst Korth Selmsdorf 81 Jahre
Frau Lore Krüger Schönberg 83 Jahre
Herrn Heinz Lemke Schönberg 80 Jahre

Frau Eva Marta Rut Marotz Schönberg 89 Jahre
Frau Ursula Mischok Schönberg 83 Jahre

Herrn Heinz Naumann Schönberg 85 Jahre
Frau Marie-Luise Paruszewski Hof Lockwisch 75 Jahre
Frau Brunhilde Röper Schönberg 81 Jahre

Frau Brigitte Schneidereit Schönberg 80 Jahre
Frau Margarete Schreep Schönberg 88 Jahre
Frau Ingeborg Schuldt Dassow 88 Jahre
Frau Helga Schüler Schönberg 81 Jahre
Frau Regina Schulzew Schönberg 86 Jahre

Frau Rosa Sperlich Schönberg 91 Jahre
Frau Johanna Stielke Selmsdorf 80 Jahre
Frau Hannelore Stuppy Dassow 70 Jahre
Frau Hannelore Tiedemann Herrnburg 75 Jahre
Frau Rut Tiedt Sülsdorf 80 Jahre

Herrn Emil Tomzik Hof Lockwisch 85 Jahre
Frau Jolanda Margarethe Trieglaff Schönberg 91 Jahre
Frau Inge Vierig Schönberg 85 Jahre
Frau Lieselotte Voigt Lütgenhof 84 Jahre

hrsow 84 Jahre

Goldene Hochzeit  
feiern

Frau Monika und Herr Hans-Jürgen Prien 
in Selmsdorf

Frau Renate und Herr Karlheinz Didszun 
in Zarnewenz

in Schönberg

Frau Rita und Herr Hans-Jürgen Horn 
in Pötenitz

in Lütgenhof

Diamantene Hochzeit  
feiern

Frau Eva und Herr Arno Frank 
in Feldhusen

Liebe Leserinnen und Leser  
des Amtsblattes,

die Schüler und Lehrer der Regionalen Schule mit Grundschule 
Schönberg möchten Sie auch in dem Schuljahr 2014/2015 über 
unsere schulischen Aktivitäten informieren. 

In den Monaten Juni/Juli gilt unsere Aufmerksamkeit den Schü-
lern der 10. Klasse, denn diese absolvieren in dem Zeitraum 
vom 23.06. - 03.07. 2015 ihre mündlichen Prüfungen zum Er-

 
10. Klasse viel Glück für die bevorstehenden Prüfungen. Getreu 
dem Motto: „Ohne Fleiß, keinen Preis!“

Die Zeugnisübergabe der Klasse 10 findet am Samstag, dem 
11.07.2015, um 19:00 Uhr, im Foyer unserer Schule statt.

Am Montag, dem 13.07. 2015 findet die Elternversammlung der 
zukünftigen 1. Klassen statt.
Uhrzeit: 19:00 Uhr

Straße

In der letzten Schulwoche vom 13.07. bis 15.07.2015 führen wir 
unsere Projekttage durch. Für die bevorstehenden Tage sind 
zahlreiche Aktivitäten geplant, z.B. fahren Schüler der 7., 8. und 

-
lute Höhepunkt wird aber unser Sommerfest sein. Unser Motto 
ist: Die Sonne strahlt - wir auch!

-
sen…

die an unserem Schulleben interessiert sind...
-

linarische Genüsse sind geplant - kurz gesagt: Für jeden Ge-
schmack ist etwas dabei!

Man kann es nicht glauben: 
Das Schuljahr neigt sich schon dem Ende, Schüler erhalten ihre 
„Giftblätter“ und freuen sich auf die wohlverdienten Ferien.
Die Lehrer überdenken das vergangene Schuljahr und werden 
ihren Urlaub auch genießen. Trotz zahlreicher Probleme, die wir 
täglich gemeinsam lösen müssen, einigt uns auch der folgende 
Grundsatz im nächsten Schuljahr: „Die wahre Lebensweis-

(Pearl S. Buck)

Die Schüler und Lehrer 
der Regionalen Schule mit Grundschule Schönberg

News aus der Regionalen Schule  
mit Grundschule Dassow

Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu

heißt, die Ferien beginnen. Viele Schulwochen liegen hinter 
uns, aber einige haben wir noch zu bewältigen. Im Mai be-
suchte unsere 9. Klasse die Berufsmesse in Lübeck, auf der 
sie viele interessante Informationen zur Berufswahl sammeln 
konnte. Für die 10. Klasse ist die Berufswahl schon gefallen. 
Am 12.6. „feierte“ sie ihren letzten Schultag, jedoch ist damit die 
Schulzeit noch nicht beendet, denn vom 23.6. - 3.7. werden sie 

-
weis stellen. Am 10.7. „nehmen“ wir dann von unseren Großen 
„Abschied“: Sie erhalten ihre Abschlusszeugnisse und lassen 
es auf dem Abschiedsfest noch einmal richtig „krachen“. Freiwil-
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lige aus den 5. - 9. Klassen beteiligen sich am 9.7. am Sozialen 
Tag. Das an diesem Tag durch Fleiß erarbeitete Geld wird dann 
wieder einem guten Zweck dienen. In der letzten Schulwoche 
vom 13.7. - 15.7. führen wir unsere Projekttage durch. Viele 
interessante Aktivitäten warten auf uns: „Kindergarten“, „Key-
board“, „Rückschlagspiele“, „Fahrschule“, „Stricken“ usw. Für 
die Schüler der 4. und 9. Klassen bildet die Dassow Rallye am 
16.7. den Abschluss der Projekttage. Hier können sie Geschick-
lichkeit, Schnelligkeit und Teamfähigkeit unter Beweis stellen. 
Anschließend klingt der vorletzte Schultag mit einem Grillfest 
aus.

und allen Schülern schöne Sommerferien.

Schülerredaktion

Gottesdienste in Selmsdorf/St. Marienkirche

Sonntag, 5. Juli
um 14:00 Uhr Festgottesdienst und Kirchengemeindefest 
Samstag, 11. Juli
um 10:30 Uhr Taufgottesdienst
Sonntag, 26. Juli
um 10:30 Uhr Gottesdienst für Kinder mit Taufen
Sonntag, 9. August
um 10:00 Uhr Gottesdienst auf dem Dorffest im Park

Sonstige Veranstaltungen
Mittwoch, 8. Juli 

-
ten

Samstag, 11. Juli
um 16:00 Uhr Hörspiel „Eine Naturgeschichte“ in der Kirche

Gruppen (im Gemeindehaus)
Montag
Kirchen-Zwerge (1 - 3 Jahre) 09:30 Uhr
wöchentlich

Bastel- und Handwerkerkreis 15:00 Uhr
6. Juli, 13. Juli

Bastelkreis 17:30 Uhr
wöchentlich

wöchentlich 20:00 Uhr

Mittwoch

(wöchentlich)

(wöchentlich)

Donnerstag
Selbsthilfegruppe 15:00 Uhr

Freitag
Seniorentreff 15:00 Uhr
17. Juli - Grillfest auf dem Kirchplatz um 17 Uhr, 7. August.

Veranstaltungen  
der Kirchgemeinde Herrnburg

Gottesdienste

Regelzeit:  10:30 Uhr

05.07., 5. Sonntag nach Trinitatis
10:30 Uhr Pastor Brunn
 mit Abendmahl, mit Kindergottesdienst 
 anschl. Kirchencafé
12.07., 6. Sonntag nach Trinitatis
10:30 Uhr Pastor Brunn
19.07., 7. Sonntag nach Trinitatis
10:30 Uhr Pastor Brunn
 mit Kindergottesdienst
26.07., 8. Sonntag nach Trinitatis
10:30 Uhr Pastor Brunn

 im Pflegezentrum Wahrsow
22. Juli  um 15:30 Uhr

Regelmäßige Veranstaltungen unserer Kirchgemeinde

Kirche für Kinder jeden Montag und 15:45 Uhr
 Mittwoch
Nähgruppe jeden Dienstag 18:00 - 20.30 Uhr
Bibelabend 14. Juli 19:00 Uhr
Krabbelgruppe jeden Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr
Seniorennachmittag 3. Juli 15:00 Uhr

Friedhof
Von Mai bis September biete ich Sprechstunden auf dem 
Herrnburger Friedhof an. Hier haben Sie vor Ort die Möglich-
keit, Angelegenheiten zu klären. Gerne zeige ich Ihnen auch 
die verschiedenen Areale und unterschiedlichen Grabarten un-
seres Friedhofs.

Termin:  Mittwoch, 8. Juli 2015
 von 10:00 bis 11:00 Uhr
Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Susanne Hein 
Friedhofsverwaltung

Sie können unsere Räume mieten

n unsere Räume im Gemeindezentrum für Feier-
lichkeiten. Der Saal ist für ca. 50 Personen, der große Gruppen-
raum für ca. 20 Personen geeignet und bietet in Kombination 
mit dem Foyer und der Küche ideale Voraussetzungen. Konditi-
onen und Infos: 038821 60029.

Ev.-luth. Kirchgemeinde Dassow

Veranstaltungen 
 der Kirchengemeinde Dassow
Lübecker Str. 68, 23942 Dassow
Tel.: 038826 80637
Gottesdienste
5. Juli 10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

anschl. Kirchenkaffee
12. Juli 14:00 Uhr Gottesdienst anschl. Gemeindefest 
19. Juli 10:00 Uhr Gottesdienst 
26. Juli 10:00 Uhr Gottesdienst anschl. Kirchenkaffee

Regelmäßige Termine

Gemeindefrühstück
dienstags - 14-täglich um 9 Uhr
Termin: 7. Juli
Gemeindeabendbrot mit theologischen Gesprächen
donnerstags - 14-täglich um 19 Uhr
Termin: 9. Juli
Christenlehre
montags um 15 Uhr
Konfirmandenunterricht
dienstags - 14-täglich um 15:15 Uhr
Alle Gruppen gehen nach dem Sommerfest am 12.7. in die 
Sommerpause und Beginnen am 31.8. neu!



„Kultur gut stärken“ - Veranstaltung im 
Rauchhaus Roduchelstorf

Am Sonnabend, dem 16. Mai 2015, begann um 17:00 Uhr eine 
öffentliche Probe des Ensembles der Parforcehornbläser „Mau-

der Eröffnung der barocken Schlossanlage Bothmer bei Klütz 
erklingen sollte. Es hatten sich neunzehn Besucher eingefun-
den, zum großen Teil Einwohner Roduchelstorfs, aber auch aus 
Schönberg, Grevesmühlen und Damshagen. Sie blieben fast 
alle nach dem knapp einstündigen Konzert, um die Geschich-
te des Hauses, das 1616 als Kossatenhaus errichtet wurde und 
nach den Forschungen Dr. Baumgartens das letzte seiner Art in 
Mecklenburg ist, zu erfahren. Da die Diele des mittelalterlichen 
Kerns relativ klein und niedrig ist, waren Bläser und Publikum 
gespannt auf die Akustik, die sich aber als hervorragend erwies 
und auch den leisesten Ton hörbar machte, was wohl den Bau-
materialien aus Lehm und Holz geschuldet ist. 
Die Anwesenden waren sich einig, dass die Konzertprobe in 
diesem Ambiente hörens- und auch sehenswert gewesen ist 
und wünschten sich weitere Veranstaltungen dieser Art auf der 
Diele des Hauses oder auch hinter dem Gebäude. Die Frage 
der Finanzierung solcher Programme mit relativ wenig Publikum 
wurde allerdings nicht bedacht. 

Roduchelstorf, 08.06.2015

Heidemarie Frimodig
Mieterin des Rauchhauses
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Förderverein  
der Freiwilligen Feuerwehr Dassow e. V.

Am 1. Mai 2015 fand im Rahmen des „Tag der 
offenen Tür“ der Freiwilligen Feuerwehr Das-
sow die Scheckübergabe an die Jugendfeuer-
wehr statt. Die Schrottsammlung am 28. März 
2015 erbrachte insgesamt die stolze Summe von 
4.300 EUR.

Der Förderverein bedankt sich noch einmal bei den vielen Das-
sower Bürgern, ohne deren Spenden ein solcher Erfolg nicht 
möglich gewesen wäre. Ein besonderer Dank auch den Helfern 
von Feuerwehr und Förderverein, mit deren Hilfe die fünf groß-

-
gern abgeholt wurde.

1. und 2. August 2015

Samstag, 1. August
ab 14:30 Uhr

Sonntag, 2. August
ab 10:00 Uhr

ab 11:00 Uhr

Es laden ein: Ortsteilvertretung und Vereine 

Reise durch (k)ein Land

Bestellung unter:
www.wittich.de

oder
Verlag + Druck

LINUS WITTICH KG
Röbeler Straße 9

17209 Sietow
oder

039931/579-0ISBN-978-3-00-28678-0

Schicksale in der DDR - Uwe Bernd
Kein Stasi-Grusel, Grenzregime-Horror und 
keine Dissidenten-Drangsalierungen - und 
doch gewährt dieses Buch seit dem Mau-
erfall den wohl detailiertesten Einblick in 
den täglichen Wahnsinn DDR mit all seinen 
Facetten. Drei 19-jährige Männer sind auf 
Tramp-Tour quer durch die kleine Republik. 
Auf ihrer Reise ohne Ziel, ohne Zelt und ohne 
Zeitlimit, mit dem Motto „Bei Langeweile vor-
sichtshalber Stellungswechsel“ begegnen 
ihnen jene Menschen, die sich im Sozia-
lismus auf ihre Art eingerichtet haben. Sie 
treffen zum Beispiel auf Par-
teibonzen, Betriebsleiter, 
Polizisten, Arbeiter, Sol-
daten ebenso Punks, 
BRD-Touristen, Blue-
ser, Prostituierte, 
Anarchisten.

6,50€
zzgl. Versand

nur bei Direktbezug 
 vom Verlag 

4  verlängerte Annahmeschlüsse

4  

AZweb

webweb
Bequem Familienanzeigen online …

Urlaub im Rotweinparadies Ahrtal
Ferienwohnung „Himmelchen“

im romantischen Ahrweiler
Schön eingerichtete Ferienwohnung (****)

in Ahrweiler für 2 – 4 Personen,
direkt am Ahr-Rad-Wanderweg und

10 Gehminuten zum mittelalterlichen Stadtkern,
ab 45,– € pro Tag. Tel. 01 63 / 7 88 02 36

E-Mail: h.pacyna@web.de · www.himmelchen.de



Unser Service:

■  Abgasanlagen

■  Achsvermessung

■  Autoelektrik

■  Autoglas

■  Automechanik

■  Bremsen

■  Diagnosetechnik

■  Inspektion
■  Klimaservice

■  Kostenloser 

 Hol- und Bringservice 

 im Raum Lüdersdorf, 

Marli und Eichholz

■  Jeden Dienstag (HU) 

TÜV-Abnahme bei uns 

im Haus

■  Kupplungen

■  Reifen

■  RDKS – 

 Reifendruckkontroll-

systeme

■  Einlagerung von Winter- 

und Sommerreifen

■  Stoßdämpfer

■  Unfallinstandsetzung

■ Werkstattersatzfahrzeug

Hauptstraße 104 A · 23923 Herrnburg

Telefon 038821/670041

Mobil 0151/29162820

Fax 038821/670040

auto-service-lieweke@web.de

www.auto-service-lieweke.de

Öffnungszeiten
Montag - Freitag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

und nach Absprache bis 18.00 Uhr

Samstag von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

und nach Absprache bis 14.00 Uhr

Um telefonische oder persönliche 

Terminabsprache wird gebeten.

Neue Reihe 21a · 23942 Kalkhorst
Tel. 0151-14938234 · nando-born@t-online.de

23923 Schönberg
Ratzeburger Straße 37
Tel.: (03 88 28) 2 13 20
Fax: (03 88 28) 56 51
Funk: (01 71) 6 41 93 65

Biologische
Kleinkläranlagen

FACHKOMPETENZ
Wir helfen Ihnen!

Großes Haus 
in der Sietower Bucht (Müritz) mit Bootshaus 

zu verkaufen! 
Exposé anfordern unter: aga-gross@t-online.de
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FLYER

 setzen, drucken und verteilen!
GÜNSTIG

Alles 
aus einer 

Hand!

LINUS WITTICH KG
VERLAG + DRUCK

Röbeler Straße 9 · 17209 Sietow
Tel. 03 99 31/5 79-31 · e-mail: ag@wittich-sietow.de

Handys gehören mittlerweile 
fest ins Reisegepäck. Eine inten- 
sive Nutzung kann im Ausland je-
doch zu hohen Kosten führen. Vor 
der Abreise lohnen ein Tarifcheck 
beim Mobilfunkanbieter und ein 
Blick auf mögliche Auslandspa-
kete. Für Langzeitreisende kann 
sich der Kauf einer ausländischen 
SIM-Karte auszahlen, denn die 
Preise liegen oft unter den an- 
fallenden Mobilfunkgebühren. Sie   
betragen laut EU-Roamingver- 
ordnung 19 Cent pro Minute für 
ein abgehendes Telefonat, 5 Cent 
für ein angenommenes Gespräch 
und 6 Cent für eine verschickte 
SMS (alle Preise netto).

Die mobile Datenverbindung 
sollte im Ausland deaktiviert  
werden, Apps lädt man am besten  
vorher herunter und verwendet 
sie im Urlaub offline. In Cafés 
oder Hotels können kostenfreie 
WLAN-Netze genutzt werden.  

Auch die Witterungsbedingungen  

können der Elektronik von Mobil- 
geräten zusetzen. Liegen sie in der 
Sonne, schadet das den Flüssig- 
kristallen des Displays und min-
dert die Akkuleistung. Wasser- 
dichte Hüllen schützen vor Wasser- 
schäden. Wird das Mobiltelefon 
trotzdem nass, sollte der Akku ent-
nommen und separat getrocknet  
werden. Das verhindert einen 
Kurzschluss. 

Weitere Tipps gibt es beim  
Informationszentrum Mobilfunk 
(IZMF) unter der gebührenfreien  
Hotline 0800 3303133 oder unter  
www.izmf.de.

So schalten Sie richtig ab: 

Handytipps für den Urlaub
- Anzeige -

Smartphones und Tablets prägen nicht 
nur unseren Alltag, sondern halten auch 
Einzug in das Gesundheitswesen. Die 
verschiedenen Projekte zur Gesundheits-
kontrolle werden unter dem Stichwort 
„Mobile Health“ (mHealth) zusammen-
gefasst. 

Sicherlich können mobile Technolo- 
gien keine ärztliche Untersuchung er-
setzen. Mit mobilen Kontrollgeräten 
können Ärzte jedoch den Gesundheits-
zustand des Patienten aus der Ferne  
beobachten und die Therapie bei Be- 
darf anpassen. Insbesondere für ländli-
che Regionen mit Ärztemangel erhoffen 
sich Fachleute davon Verbesserungen, 
da lange Anfahrtswege und Warte- 
zeiten in überfüllten Praxen entfallen. 

Infarktpatienten in Brandenburg er- 
fassen zum Beispiel ihre Blut- und 
Herzwerte sowie ihren Blutdruck und 
senden die Werte an telemedizini-
sche Zentren. Das Projekt mit dem Titel  
„Gesundheitsregion der Zukunft Nord-

brandenburg – FONTANE“ wird bereits 
seit 2009 praktiziert. 

Ein weiterer Modellversuch aus Rhein-
land-Pfalz soll zeigen, wie mHealth  
die Bereitstellung von Informationen für 
Patienten und Mediziner verbessern 
kann. In dem Projekt erhalten Patien-
ten nach einem Krankenhausaufenthalt  
einen Medikationsplan, der von Haus- 
ärzten und Apothekern elektronisch  
aktualisiert werden kann. 

Mobile Health: 
Digitale Helfer unterstützen  
die Gesundheitskontrolle

- Anzeige -



Das familien-freundlicheTheaterspektakelan der Müritz!

Jetzt schon online buchen und pro Karte bis zu 2 € sparen unter:
www.mueritz-saga.de/vorteilhaft

Freilichtbühne Waren (Müritz)
11. Juli bis 5. September
 Mittwoch bis Samstag 19.30 Uhr und Sonntag 17.00 Uhr
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TAXI-Schmelz
Inh. Sylvia Schmelz-Müller
Lübecker Straße 40
 (03 88 28)2 15 83
     0151 24179317



www.henry-hochbeete.de
Ab 269,- € inkl. Mwst. + Transport

Am Wall 2, 19067 Cambs, Tel. 03866-400941

Brennpunkt
Schönberg

Andreas Eichner
Falkenhagener Str. 13c · 19217 Groß Rünz

Telefon: 038873/337077, 0171/5730244
brennpunkt-schoenberg-mv@web.de

- BERATUNG - PLANUNG -  MONTAGE - SERVICE -
KAMINE, ÖFEN, HERDE, SCHORNSTEINE UND ZUBEHÖR

Steuern Sie Ihre Steuern!

Unsere Kanzlei bietet mittelständischen Unternehmen
ein breites Spektrum an Leistungen an, wie z. B.

• Existenzgründungen
• Betriebswirtschaftliche Auswertungen
• Finanzierungsberatung
• Branchenanalysen, Betriebsvergleiche 
• Vorausschauende, steuergestaltende Beratung

Freund & Partner GmbH
Steuerberatungsgesellschaft | Niederlassung Schönberg

fp-schoenberg@etl.de · www.etl.de/fp-schoenberg
Tel. 03 88 28/ 2 41 29

Ein Unternehmen der ETL-Gruppe | www.etl.de

Freund & Partner GmbH
Steuerberatung in Schönberg

Jan Clasen, Steuerberater

SUMMERHAIR
Beachblond, ombre oder brond – wir beraten euch gern!

Phone: 038821/653331 · E-Mail: aschoop@gmx.de
Hauptstraße 39 · 23923 Lüdersdorf

Öffnungszeiten: Di. - Fr. 9.00 - 18.00 Uhr, 
Sa. 8.00 - 13.00 Uhr und nach Vereinbarung

FACHKOMPETENZ
Wir helfen Ihnen!

IHRE FACHLEUTE 

AUS DER REGION  

STEHEN IHNEN MIT  

IHREN LEISTUNGEN  

GERNE MIT RAT UND 

TAT ZUR SEITE! 

Dassow
Wohngebiet an der Schillerstraße 

voll erschlossen 
2. Bauabschnitt hat begonnen 

z. B. 541 m2         48.149,00 Euro
www.stag-stadtbau.de

Tel. 03 84 27/45 27

Selmsdorf
Baugrundstücke, 
ruhige Wohnlage, 
vollerschlossen, 

z.B. 707 qm  74.235,- €
www.stag-stadtbau.de

Tel. 03 84 27/45 27

DANA GÖRS
Raumausstattung

Stark in Service & Leistung

Masselbett 14 · 23569 Lübeck · Tel. 0451/3982174 · www.dana-goers.de

Teppichboden · Laminat · Parkett · Linoleum 
 PVC-Beläge · Kork · Treppenläufer · Farben & Tapeten

Gardinen · Plissee · Rollos · Jalousetten · Sonnenschutzfolien
Lamellenanlagen · Sonnenschirme · Rolläden · Markisen

Fachkraft für  
Lohn- und Gehaltsabrechnung  
mit Lexware, 
DATEV und SAP ® ERP 6.0
Start: 29.06.2015

Sachbearbeiter/- in Einkauf 
mit SAP ® ERP 6.0
Start: 29.06.2015

Berater SAP ® ERP 6.0 Material-
wirtschaft oder  Vertrieb 
Start: 29.06.2015

CAD Schulungen für Architektur
AutoCAD, ALLPLAN
Start: 07.07.2015

Fachkraft für Finanzbuchhaltung 
in Teilzeit 
mit DATEV und SAP ® ERP 6.0
Start: 01.07.2015

Büroassistenz in Teilzeit
Start: 10.07.2015
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Andreas Plescher

Reparaturen aller Art
AU + HU (DEKRA)

Andreas Plescher GmbH
An der B 104
23923 Schönberg
Telefon 038828/3 44 83
Telefax 038828/3 44 84
Mobil 0174/636 77 99

Direkt neben der HEM Tankstelle

Wir machen Ihr Auto fit für den Urlaub!

FACHKOMPETENZ
Wir helfen 
Ihnen!

 

WASCHKRUG - IHRE WÄSCHEREI in Lüdersdorf
· Änderungsschneiderei · Wäscherei · Annahme chem. Reinigung

Bahnhofstraße 3
23923 Lüdersdorf
www.waschkrug.com
Fon: 0 388 21 - 67 47 9
Fax: 0 388 21 - 67 47 8

- Annahmestelle auch im Mönkhof
Karree bei der Reinigung Worm -

  Steinmetzbetrieb

KAULFERSCH
Inh. Vinzenz Kaulfersch
Steinmetz- und Steinbildhauermeister

seit 1960

Ratzeburger Straße 95 · 23923 Schönberg
Tel.: 03 88 28/2 13 25 · Fax: 03 88 28/2 22 24 

Funk: 0160/94 91 37 86


